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1 Einführung und Überblick 

Die Gemeinde Brickeln strebt die Aufstellung eines Flächennutzungsplans 

(F-Plan) an, um die zukünftige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Ge-

meindegebiet zu gewährleisten. 

Als vorbereitender Bauleitplan wird der F-Plan flächendeckend für das gesamte 

Gemeindegebiet aufgestellt. Er stellt die tatsächliche bzw. beabsichtigte städte-

bauliche Entwicklung der Bodennutzung dar. Der F-Plan besteht aus der Plan-

zeichnung mit flächenbezogenen Darstellungen sowie einer diesem Plan beilie-

genden Begründung. In der Begründung werden die Darstellungen inhaltlich aus-

geführt und erläutert. 

1.1 Erfordernis und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Brickeln möchte ihre zukünftige (wohn)bauliche Siedlungsentwick-

lung im Rahmen der landesplanerischen Vorgaben gezielt steuern. Außerdem be-

steht die Bestrebung, den Anteil erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet zu er-

höhen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dafür möchte die Gemeinde 

den Bau (weiterer) großflächiger Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) auf 

bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen bauleitplanerisch vorbereiten. 

Gemäß § 5 Baugesetzbuch (BauGB) soll die bauliche und sonstige Nutzung der 

Grundstücke in der Gemeinde durch die Bauleitplanung vorbereitet und geleitet 

werden. Bauleitpläne ordnen auf örtlicher Ebene die Gesamtheit der Bodennut-

zungsansprüche und -interessen.  

Indem sich der F-Plan flächendeckend auf das gesamte Gemeindegebiert er-

streckt und neben der Bebauung auch die sonstige Bodennutzung steuert, schafft 

er die Voraussetzungen dafür, einen Ausgleich zwischen konkurrierenden Nut-

zungen zu gewährleisten.  

Der F-Plan besitzt durch die Darstellung aktueller und zukünftiger Nutzungen und 

Abgrenzungen eine Steuerungsfunktion. Im Gegensatz zum Bebauungsplan (B-

Plan) entwickelt er keine unmittelbar rechtliche Außenwirkung. Er bindet jedoch 

die Gemeinde sowie alle Behörden und Träger öffentlicher Belange an die im Plan 

enthaltenen Darstellungen. 

Mit der Aufstellung des F-Planes verfolgt die Gemeinde das Ziel, einen Planungs-

rahmen für die kommenden Jahre zu erstellen, um zukünftige Planungen und Pro-

jekte in den gesamtgemeindlichen Zielrahmen einordnen zu können sowie eine 

Grundlage für weitere Schritte der verbindlichen Bauleitplanung zu schaffen. 
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Zur Konkretisierung der vorbereitenden planerischen Aussagen des F-Plans wer-

den auf dessen Basis verbindliche B-Pläne entwickelt. Diese enthalten rechtsver-

bindliche Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung für einzelne, par-

zellenscharfe Plangebiete. 

1.2 Lage im Raum 

Die Gemeinde Brickeln mit ihren 191 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 

31.12.2023) liegt im Südosten des Kreises Dithmarschen, nordöstlich des ländli-

chen Zentralortes St. Michaelisdonn und nordwestlich des Unterzentrums Burg. 

Das Gemeindegebiet wird im Norden und Westen hauptsächlich begrenzt durch 

den Helmschen Bach, im Westen und Südwesten verläuft die Gemeindegrenze 

abwechselnd südlich und nördlich der Bahntrasse Hamburg - Westerland, wohin-

gegen die südliche Grenze entlang verschiedener, die landwirtschaftlichen Flä-

chen begrenzender Knickstrukturen verläuft. 

Das Gemeindegebiet wird von zwei Infrastrukturtrassen durchschnitten. So ver-

läuft die Landesstraße L 140 von Osten nach Westen durch Brickeln und die 

Bahntrasse Hamburg - Westerland im südlichen Teil der Gemeinde von Südwest 

nach Ost.  

Abbildung 1: Nachbargemeinden Brickelns und deren Lage 
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Das Relief steigt von Norden nach Süden an. Im Norden befindet sich auf ca. 

0 m über Normalhöhennull (NHN) der niedrigste und im Süden auf über 60 m über 

NHN der höchste Punkt des Gemeindegebietes. Brickeln liegt im Landschaftsbe-

reich der Geest.  

1.3 Verwaltungszugehörigkeit 

Brickeln liegt im Kreis Dithmarschen, die Kreishauptstadt Heide befindet sich 

ca. 22 km (Luftlinie) nordwestlich der Gemeinde. Administrativ gehört die Ge-

meinde Brickeln dem Amt Burg-St. Michaelisdonn an, dieses hat seinen Verwal-

tungssitz in der Gemeinde Burg (Dithm.). Dem Amt gehören 13 weitere Gemein-

den an.  

Das ca. 6 km westlich der Gemeinde gelegene St. Michaelisdonn stellt den ländli-

chen Zentralort dar und das unmittelbar südlich an Brickeln angrenzende Burg das 

Unterzentrum. Brickeln wird diesen als Nahbereich zugeordnet. Als Gemeinde 

ohne zentralörtliche Funktion gehört Brickeln somit nicht zu den raumordnerisch 

festgelegten Schwerpunktbereichen der Siedlungsentwicklung. 

Abbildung 2: Lage der Gemeinde Brickeln im südlichen Teil des Kreis Dithmarschen 

(Quelle: DigitalerAtlasNord) 
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1.4 Siedlungsstruktur 

Die Gemeinde Brickeln erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 6 km² (600 ha). Der 

Ortskern befindet sich am westlichen Rand des Gemeindegebietes, an der Grenze 

zu Quickborn, beidseitig der Hauptstraße (L 140). Die Ortskernbebauung des typi-

schen Straßendorfes erstreckt sich bis ca. 300 m südlich der Hauptstraße entlang 

des Buchholzer Weges sowie ca. 250 m nördlich entlang des Hochdonner Weges. 

Insgesamt hat der Ortskerne eine Ausdehnung von ca. 530 m x 560 m. Wenige 

weitere Splittersiedlungen, landwirtschaftliche Betriebe oder Einzelhäuser befin-

den sich im übrigen Gemeindegebiet. Der Schwarzplan (Abbildung 3) veranschau-

licht die Ortskernbebauung sowie die spärliche Verbreitung von Einzelhäusern und 

Splittersiedlungen im Außenbereich. 

Markante Punkte im Ortskern sind das Mahnmal für die im 2. Weltkrieg Gefallenen 

an der Hauptstraße sowie die Eiche an der Straße Lütten Krünken, die als Dorf-

mittelpunkt und Treffpunkt für die Bewohner dient. In der Gemeinde gibt es drei 

landwirtschaftliche Betriebe, früher waren es bis zu 24. Südlich der Bahntrasse 

befindet sich eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von ca. 17 ha, 

weitere solcher Anlagen sind im Umgebungsbereich des Schienenweges geplant. 

  

 

Abbildung 3: Schwarzplan der Gemeinde Brickeln 

(Quelle: ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0; eigene Bearbeitung) 

Großenrade 
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1.5 Historische Entwicklung 

Brickeln wurde im Jahr 1560 erstmals urkundlich erwähnt. Der Ortsname legt die 

Annahme einer wortgeschichtlichen Verbindung zu „Birke“ nahe. Sprachwissen-

schaftler leiten jedoch den Namen Brickeln von „Brickloh“, gleichbedeutend mit 

„Gehölz Hain, wo man Holz für Scheiben (niederdeutsch: Bricken) schneidet“, ab. 

Im Jahr 1845 bestand Brickeln aus 14 Höfen und 27 Häusern und hatte laut Volks-

zählung 146 Einwohner sowie eine Schule mit 110 Kindern. 

Im Jahr 1934 wurde die Kirchspielslandgemeinde Burg aufgelöst. Alle ihre Dorf-

schaften, Dorfgemeinden und Bauerschaften wurden zu selbständigen Gemein-

den / Landgemeinden, so auch Brickeln. 

Aus dem Vergleich von historischen und aktuellen Karten (Abbildung 5 und Abbil-

dung 6) lässt sich kein signifikanter Landschaftswandel bzw. keine deutliche Ver-

änderung der Ortslage Brickeln erkennen. Zur Darstellung von 1880 fällt auf, dass 

es bis heute lediglich eine bauliche Erweiterung durch eine Verdichtung in der 

zentralen Ortslage und entlang der Landstraße L 140 in Richtung Süden gegeben 

hat. Lerchenfeld ist in dieser Karte bereits dargestellt, wohingegen Brickelnfeld erst 

nach 1880 entstanden ist. 

Abbildung 4: Ortslage Brickeln aus Richtung Norden (Quelle: eigene Darstellung) 
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1.6 Naturräumliche Gegebenheiten 

Aus geomorphologischer Sicht ist Schleswig-Holstein dreigeteilt. Im Westen befin-

den sich die Marschen, mittig liegt die Geest und im Osten schließt das Schleswig-

Holsteinische Hügelland an. Die Gemeinde Brickeln befindet sich im Naturraum 

der Heide-Itzehoer Geest. 

Abbildung 5: Preußische Landesaufnahme 1887-1880 

(Quelle: Archäologie-Atlas SH) 

Abbildung 6: Brickeln (Ortskern) heute 

(Quelle: DigitalerAtlasNord, Basemap.de) 
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Das Relief steigt von Norden nach Süden an. Im Norden befindet sich auf ca. 

0 m über Normalhöhennull (NHN) der niedrigste und im Süden mit dem Hamberg 

auf über 60 m über NHN der höchste Punkt des Gemeindegebietes. 

1.7 Demographische Entwicklung 

Aktuell leben 191 Einwohner*innen (Stand: 31.12.2023, Quelle: Statistische Amt 

für Hamburg und Schleswig-Holstein) auf einem Gebiet von 6,07 km². Dies ent-

spricht einer Bevölkerungsdichte von 31 Einwohner*innen je km², was deutlich un-

ter der Bevölkerungsdichte des Kreises Dithmarschen (95 Einwohner je km²) und 

des Landes Schleswig-Holstein (188 Einwohnern je km²) liegt. Mit 223 Einwoh-

ner*innen im Jahr 2008 war der Höchststand der letzten Jahre erreicht. 

Die Altersstruktur in der Gemeinde stellt sich wie folgt dar (Stand: 31.12.2023, 

ebd.): 

 0 - 17 Jahre  11,0 % 

 18 - 29 Jahre  13,6 % 

 30 - 49 Jahre  26,2 % 

 50 - 64 Jahre  30,4 % 

 65 Jahre und älter 18,8 % 

 

Der Vorausberechnung der Einwohnerentwicklung im Kreis Dithmarschen von 

2020 bis 2040 durch das Statistikamtes Nord im Auftrag des Ministeriums für In-

neres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom März 2022 zufolge ist 

für den Kreis mit einer fortlaufenden Bevölkerungsabnahme zu rechnen, bei gleich-

zeitigem Anstieg des Durchschnittsalters. 

2 Rahmenbedingungen 

In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-

wirkungen des F-Plans dargelegt. Auch wird aus ihr das städtebauliche Erfordernis 

der Planung erkennbar. 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durch-

geführt, in der die bauplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, 

bewertet und in einem Umweltbericht dokumentiert werden (§2a BauGB). Der Um-

weltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (ab Kapitel 5). 
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2.1 Rechtsgrundlagen 

Der vorliegenden Planung liegen zugrunde: 

• Gesetz über die Landesplanung in Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-

setz), 

• Landesentwicklungsplan (LEP), 

• Regionalplan (RP), 

• Landschaftsrahmenplan (LRP), 

• Landeswaldgesetz (LWaldG), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 

• Baugesetzbuch (BauGB), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

• Planzeichenverordnung (PlanzVO) 

jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

Weiterhin wurden die Vorgaben des Landschaftsplans von Brickeln (2004) einbe-

zogen. 

2.2 Vorgaben der überörtlichen und örtlichen Planung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen.  

Vorgaben der überörtlichen Planung 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig -Holstein (LEP, Fortschreibung 

2021) wird die Gemeinde Brickeln dem ländlichen Raum zugeordnet. Sie liegt au-

ßerdem in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Darüber hinaus 

werden im LEP textliche Aussagen zu den verfügbaren Wohnbaukontingenten ge-

troffen, in deren Rahmen sich die Gemeinden bis zum Jahr 2036 entsprechend 

entwickeln können (im ländlichen Raum neue Wohnungen im Umfang von bis zu 

10 Prozent bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31.12.2020). 

Der Regionalplan für den Planungsraum IV (2005) stellt Brickeln im ländlichen 

Raum als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Ein 

Teil des Gemeindegebietes wird als Bereich mit besonderer Bedeutung für Natur 

und Landschaft dargestellt. Im Süden des Gemeindegebietes befindet sich laut 

Regionalplan zusätzlich ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwas-

serschutz. Die Gemeindegrenze kreuzt im Süden des Weiteren einen Erholungs-

wald. 
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Laut der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum III (LRP, 

2020) befindet sich die Gemeinde Brickeln in einem Gebiet mit besonderer Eig-

nung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems, vor allem im 

nördlichen Teil des Gemeindegebietes von Brickeln entlang des Helmschen Ba-

ches. Im Süden befindet sich ein Teil des Gemeindegebietes innerhalb eines ge-

planten Wasserschutzgebietes. Die Gemeinde ist laut Karte 2 des LRP weiterhin 

als Gebiet mit besonderer Erholungseignung dargestellt. Überwiegende Teile des 

Gemeindegebietes sind als Knicklandschaft unter dem Bereich Historische Kultur-

landschaften mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege 

gekennzeichnet. Im südlichen Teil des Gemeindegebiets von Brickeln wird ein 

Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Die Karte 3 des LRP zeigt innerhalb des Ge-

meindegebietes entlang des Helmschen Baches „klimasensitive Böden“, im nord-

östlichen Bereich ergänzt durch die Darstellung „Hochwasserrisikogebiet Küsten-

hochwasser (nach §§ 73, 74 WHG)“. Waldgebiete größer als 5 ha werden im süd-

östlichen Gemeindegebiet dargestellt. 

Vorgaben der örtlichen Planung 

Es liegt ein Landschaftsplan (Bestand und Entwicklung) für das Gemeindege-

biet aus dem Jahr 2004 vor. Dessen Vorgaben wurden, soweit möglich, im vorlie-

genden Flächennutzungsplan berücksichtigt. 

In Brickeln bestehen insgesamt vier selbständige (§ 8 Abs. 2 S. 2) bzw. vorzeitige 

(§ 8 Abs. 3 BauGB) rechtskräftige Bebauungspläne. Der Bebauungsplan Nr. 1 

von 1995 weist ein allgemeines Wohngebiet am Südrand der Ortslage, östlich des 

Buchholzer Weges, aus. Der Bebauungsplan Nr. 2 „Pferdehof“ für das Gebiet des 

„ehemaligen Bundeswehrdepots (Papenknüll 7)“ von 2001 sowie dessen 1. Ände-

rung von 2009 weisen Sondergebiete für einen Pferdestall mit Reitplatz, zugehöri-

ger Unterbringung für Futtermittel und Gerätschaften sowie für angegliederte Feri-

enwohnungen und einen Wohnbereich aus. Der vorhabenbezogene Bebauungs-

plan Nr. 3 schafft Baurecht für eine großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage 

südlich der Bahntrasse mittels entsprechendem Sondergebiet. Zudem befinden 

sich mit den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Nr. 4 und 5 weitere Bauleit-

planungen in Aufstellung (Stand: November 2024), die Baurecht für einen Solar-

park nördlich der Bahntrasse schaffen bzw. für eine Erweiterung des Solarparks 

aus B-Plan Nr. 3. 

Die o.g. bestehenden selbständigen Bebauungspläne entsprechen den Entwick-

lungsabsichten der Gemeinde und werden in die Darstellungen des Flächennut-

zungsplanes übernommen. Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird 

die Zielsetzung verfolgt, die bestehenden Bebauungspläne im Gemeindegebiet mit 

den Festsetzungen als Wohnbauflächen und Sonderbauflächen in den Flächen-

nutzungsplan zu integrieren. 
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Die Gemeinde hat eine Potenzialf lächenstudie Solar -Freif lächenanlagen 

(2022) für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternati-

ven und begründeter Standortwahl für Solar-Freiflächenanlagen entwickeln las-

sen. Im Zuge der Potenzialflächenanalyse wurden Flächen in der Gemeinde er-

mittelt, die bevorzugt für die Planung von Freiflächensolaranlagen herangezogen 

werden sollten. Hierbei wurden über die vom Land definierten Kriterien aus dem 

Freiflächensolarerlass die Flächen ausgeschlossen, für die aus fachrechtlicher 

Sicht keine Eignung besteht. Die verbleibenden Flächen wurden hinsichtlich der 

Prüf- und Abwägungskriterien und der ggf. von der Gemeinde aufgestellten eige-

nen Kriterien hinsichtlich der Eignung kategorisiert und abschließend, sofern meh-

rere Flächen einer Eignung vorliegen, priorisiert. Die Aussagen aus der Potenzial-

flächenstudie fließen im Weiteren in die Standortbegründung der PV-Sonder-

bauflächendarstellung des F-Plans ein. 

Die Gemeinde hat zudem eine Analyse der Innenentwicklungspotenziale  

aufstellen lassen (2019). Hierin werden im Ortskern Flächen ermittelt und bewer-

tet, die für eine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung geeignet sind. 

Die Aussagen aus der Potenzialanalyse fließen im Weiteren in die Standortbe-

gründung der Wohnbauflächendarstellung des F-Plans ein. 

2.3 Interkommunale Abstimmung 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 

abzustimmen. Betroffene benachbarte Gemeinden wurden im Rahmen der früh-

zeitigen Unterrichtung nach § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung in Kenntnis ge-

setzt und zur Abstimmung mit ihren Belangen aufgefordert. Es wurden keine Be-

denken der benachbarten Gemeinden geäußert. Auch im weiteren Verfahren er-

folgt eine Beteiligung der Nachbargemeinde. 

Besondere Belange von großflächigen Photovoltaik-Planungen 

Gemäß LEP (Ziffer 4.5.2) gilt der Grundsatz, dass Planungen zu Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen möglichst gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt werden sol-

len, um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen zu vermeiden. 

Auf Ebene der Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen der Gemeinde 

Brickeln (2022) wurden bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen der Kon-

zeption auf die Nachbargemeinden betrachtet. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Burg (Dithm.)  in der 

Potenzialflächenstudie dokumentiert: 

Seitens der Gemeinde Burg wurde ein Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 30 zur Planung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
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aufgestellt. Die Planungen dazu gestalten sich jedoch schwierig, da die geplante 

Fläche im Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems liegt. In der Ge-

meinde gibt es keine Grundsatzbeschlüsse und es wurde keine Potenzialflächen-

studie erstellt. Bestehende Freiflächensolaranlagen gibt es ebenfalls nicht in der 

Gemeinde. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Buchholz in der Poten-

zialflächenstudie dokumentiert: 

Für die Gemeinde Buchholz bestehen derzeit keine Planungsabsichten bezüglich 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. Daher hat die Gemeinde bisher keine Potenzi-

alflächenstudie erstellt und hat in absehbarer Zeit auch keine derartige Maß-

nahme geplant. Ein vorläufiger Grundsatzbeschluss der Gemeinde zu dem 

Thema Freiflächenphotovoltaikanlagen liegt vor, danach hat die Gemeinde der-

zeit kein Interesse an Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Quickborn in der Po-

tenzialflächenstudie dokumentiert: 

Seitens der Gemeinde Quickborn bestehen keine Planungsabsichten bezüglich 

Freiflächenphotovoltaikanlagen und es werden auch keine aktuellen Planungen 

durchgeführt. Die Gemeinde hat keine Potenzialflächenstudie erstellt oder wird 

in absehbarer Zeit auch keine erstellen. Grundsatzbeschlüsse sowie bereits be-

stehende Freiflächensolaranlagen gibt es keine. [Es] verläuft entlang der gemein-

samen Gemeindegrenze ein Fließgewässer, zu dem ein Abstand einzuhalten ist. 

Eine direkte Verschmelzung von Anlagen an der Gemeindegrenze ist daher nicht 

möglich. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Großenrade in der 

Potenzialflächenstudie dokumentiert: 

Die Gemeinde Großenrade hat sich bisher im Zuge der Kontaktaufnahme noch 

keine Stellungnahme abgegeben. [Es] verläuft entlang der gemeinsamen Ge-

meindegrenze ein Fließgewässer, zu dem ein Abstand einzuhalten ist. Eine di-

rekte Verschmelzung von Anlagen an der Gemeindegrenze ist daher nicht mög-

lich. 

Folgende Abstimmung ist im Hinblick auf die Gemeinde Hochdonn in der Po-

tenzialflächenstudie dokumentiert: 

Seitens der Gemeinde Hochdonn bestehen keine Planungsabsichten bezüglich 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. Die Gemeinde hat keine Potenzialflächenstudie 

erstellt oder wird in absehbarer Zeit auch keine erstellen, so werden auch aktuelle 

keine Planungen durchgeführt. Grundsatzbeschlüsse sowie bereits bestehende 

Freiflächensolaranlagen gibt es keine. 
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Die Potentialflächenstudie kommt zu folgendem Fazit , das auch für die interkom-

munale Abstimmung der Belange von PV-Freiflächenanlagen auf Ebene der vor-

liegenden Bauleitplanung (hier durch Darstellung entsprechender Sonderbauflä-

chen) dienen soll: 

Aufgrund der Rückmeldung der benachbarten Gemeinden, der Lage der Poten-

zialflächen und der dargelegten Planungen der Nachbargemeinden ist davon 

auszugehen, dass keine Agglomerationen an den Gemeindegrenzen zu erwarten 

sind. Das Zusammenwirken einzelner Anlagen auch über größere Entfernungen 

kann durch eine Eingrünung zur Sichtverschattung verringert werden. In den 

Nachbargemeinden sind zudem ähnlich strukturierte Landschaften vorhanden, 

so dass keine hervorzuhebenden Bereiche mit einer besseren Eignung für PV-

Freiflächenanlagen vorhanden sind. 

Die gesetzlichen Beteiligungsverfahren zu geplanten PV-Freiflächenanlagen im 

Rahmen der Aufstellung von aktuellen und künftigen Bebauungsplänen werden 

der weiteren gemeindegrenzenübergreifenden Abstimmung dienen und sollen mit-

tels zeichnerischer und textlicher Festsetzungen ggf. die o.g. Eingrünung zur Sicht-

verschattung sicherstellen. 

2.4 Örtliche Ausgangssituation 

2.4.1 Wohnen 

Die Wohnnutzung konzentriert sich im Wesentlichen auf den Brickelner Ortskern 

mit seinen ca. 13 ha Siedlungsfläche. Typisch für ein Straßendorf liegen die meis-

ten Gebäude an oder abzweigend von der Hauptstraße. Der Ortskern zählt ca. 60 

Wohngebäude, etwa 20 weitere befinden sich als Splittersiedlungen oder Einzel-

gehöfte im Außenbereich. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 1 (in Kraft getreten 1995) liegt eine Bauleitplanung für 

ein allgemeines Wohngebiet mit 10 Einfamilienhausgrundstücken am südlichen 

Rand des Ortskerns vor. 
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Als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion gehört Brickeln nicht zu den raumord-

nerisch festgelegten Schwerpunktbereichen der Siedlungsentwicklung. Demzu-

folge muss den landes- und regionalplanerischen Vorgaben eine dem örtlichen 

Bedarf entsprechende bzw. ortsangemessene Wohnbauentwicklung bei der wei-

teren Entwicklung nachgekommen werden. 

2.4.2 Gewerbe 

In der Gemeinde gibt es Straßenbau-, Gartenbau-, und Fahrzeugtechnikbetriebe. 

Einzelhandelsbetriebe oder gastronomische Betriebe befinden sich nicht in der 

Gemeinde. 

2.4.3 Soziale Infrastruktur, Sport und Freizeit 

Im Süden der Gemeinde befindet sich das Waldmuseum Burg/Dithmarschen am 

Rand der Waldfläche. Das Waldmuseum wurde im Jahr 1968 eröffnet und liegt auf 

einer ca. 66 m hohen Anhöhe. Markanter Bestandteil des Gebäudes ist der 21 m 

hohe Aussichtsturm. Im Museum können sich die Besucher über die heimische 

Tier- und Pflanzenwelt informieren. Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Burg. 

Abbildung 7: Luftbild Ortskern (Quelle: DigitalerAtlasNord) 
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In der Gemeinde gibt es zwei Sportplätze (Sportverein Quickborn-Brickeln) und 

einen Angelsee (Angelverein Burg). 

Schulen und Kindertagesstätten befinden sich in den umliegenden Gemeinden. 

Einen engen Kontakt pflegt Brickeln mit der benachbarten Gemeinde Quickborn. 

Die Freiwillige Feuerwehr, Vereine, eine Kinderspielgruppe und das Gemeinde-

haus Dörpshus in Quickborn werden gemeinsam betrieben. 

2.4.4 Landwirtschaft 

In der Gemeinde gibt es einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb. Ein 

Großteil der gemeindlichen Flächen dient der landwirtschaftlichen Nutzung (Acker- 

und Dauergrünland). 

2.4.5 Erneuerbare Energien 

Im westlichen Gemeindegebiet, südlich der Bahntrasse, befindet sich eine Photo-

voltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca. 11 ha. Darüber hinaus gibt es 

diverse Dach-PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung. 

Abbildung 8: Angelsee (rechts), Sportplätze (links), Ortslage (oben rechts) 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Biogas-, Windenergieanlagen oder andere nennenswerte Anlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien sind im Gemeindegebiet nicht vorhanden. 

2.4.6 Verkehr 

Straßenverkehr 

Die Hauptverkehrsader ist die durch das Gemeindegebiet von West nach Ost ver-

laufende Landesstraße L 140. Nördlich der Bahntrasse heißt sie Hauptstraße, süd-

lich davon Am Stellwerk. Die L 140 verbindet die Gemeinden St. Michaelisdonn, 

Quickborn, Brickeln und Burg und verläuft durch das Gemeindegebiet als zweispu-

rig ausgebaute Straße. 

In Brickeln gibt es etwa ein Dutzend öffentliche Straßen und diverse landwirtschaft-

liche Nutzwege. 

Bahnverkehr 

Der südliche Teil des Gemeindegebietes wird in West-Ost-Richtung von der 

Bahntrasse der sogenannten Marschbahn, die Hamburg mit Westerland auf Sylt 

verbindet, durchschnitten. Einen Bahnhof gibt es auf Brickelner Gemeindegebiet 

nicht. Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in den Nachbargemeinden Burg und 

St. Michaelisdonn. Von hieraus fahren Regionalbahnen und Regionalexpresse 

etwa nach Hamburg, Westerland, Husum, Itzehoe und in die Kreisstadt Heide. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Gemeinde Brickeln ist über die Busverbindungen der Firma Dithmarschenbus 

(Linie 2506 zwischen Meldorf und Burg, Linie 2561 zwischen Buchholz und Burg) 

angebunden. Die Bushaltestelle befindet sich im Ortskern. 

Überörtliche Rad- und Wanderwege 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen keine überörtlichen Rad- und Wanderwege. 

In wenigen Kilometern Entfernung befindet sich die Rad- und Wander-Route ent-

lang des Nord-Ostsee-Kanals. Im benachbarten St. Michaelisdonn verläuft ein Teil 

des Dithmarscher Jakobswegs. 
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2.4.7 Ver- und Entsorgung 

Wasser / Abwasser / Niederschlagswasser 

Grundsätzlich erfolgt die Trinkwasserversorgung durch den Wasserverband 

Süderdithmarschen, ebenso wie die Abwasserentsorgung. Die Abwasserentsor-

gung erfolgt über die Kläranlage Großenrade, die von den Gemeinden Quickborn, 

Brickeln und Großenrade betrieben wird. Alternativ werden Abwässer in Kleinklär-

anlagen behandelt. 

Anfallendes Niederschlagswasser  wird in der Regel auf den Grundstücken ver-

sickert oder über Gräben und Vorfluter abgeleitet. 

Die Gemeinde Brickeln liegt innerhalb des Verbandsgebietes des Sielverbandes 

Helmscher Bach, der die Aufgaben nach dem Wasserverbands- und Landeswas-

serverbandsgesetzes übernimmt. Der Verband kümmert sich um die Unterhaltung 

und den Ausbau der Gewässer einschließlich ihrer naturnahen Umgestaltung so-

wie den Bau und die Unterhaltung seiner Anlagen. 

Strom / Telekommunikation 

Die Stromversorgung der Gemeinde Brickeln wird durch die Schleswig-Holstein 

Netz AG sichergestellt. 

Die Versorgung des Gemeindegebietes mit Telekommunikat ionsleitungen  

erfolgt durch die Deutsche Telekom. Der Ortskern der Gemeinde Brickeln ist zu-

dem über das Glasfasernetz des Breitband-Zweckverbandes erschlossen. 

Abfall 

Die Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH betreibt die Abfallentsorgung als öffent-

lich-rechtlicher Entsorgungsträger des Kreises Dithmarschen. Die Entsorgung er-

folgt im Rahmen der Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Dithmarschen, die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Entsorgung von Abfällen aus privaten 

Haushalten (AGB Kreis) und dem Abfallwirtschaftskonzept. 

2.4.8 Brandschutz 

In der Gemeinde Brickeln besteht die Freiwillige Feuerwehr Brickeln-Quickborn, 

die gemeinsam mit der Nachbargemeinde Quickborn getragen wird. Das Feuer-

wehrgerätehaus befindet sich in Quickborn, wenige hundert Meter vom Ortskern 

der Gemeinde Brickeln entfernt. 
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2.4.9 Altlasten 

Folgende dokumentierte Altlasten liegen im Gemeindegebiet: 

Altablagerung 

Gemeindlicher Müllplatz: gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll, Bauschutt, Gar-

tenabfälle); Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flurstücke 44, 45, 46, 47. 

Gemeindlicher Müllplatz: gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll, Bauschutt); Ge-

markung Brickeln, Flur 6, Flurstück 3. 

Altstandort 

Wegaufschüttung mit Abfällen einer Batteriefabrik; Gemarkung Brickeln, Flur 2; 

Flurstück 99. 

2.4.10 Archäologie und Denkmalschutz 

Das Gemeindegebiet befindet sich teilweise innerhalb eines archäologischen 

Interessengebietes (siehe Abbildung 9). Hierbei handelt es sich gem. § 12 Abs. 

2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) um Stellen, von denen bekannt ist oder den Um-

ständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbei-

ten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologi-

schen Landesamtes. Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, 

ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt. 
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Im Gemeindegebiet befinden sich insgesamt 13 Kulturdenkmale, die in der 

Denkmalliste erfasst sind. Bei diesen Denkmälern handelt es sich um vor- 

und/oder frühgeschichtliche Grabhügel (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11). 

Diese befinden sich im Norden, nördlich des Kuhlenberg und südlich des Hoch-

donner Wegs, im Süden, nördlich der Abzweigung Papenknüll und im Südwesten, 

östlich des Buchholzer Weges. Die Denkmäler sind in ihrem Bestand und in ihrer 

Eigenart im Sinne der Denkmalpflege zu schützen und zu erhalten, wobei ihre un-

mittelbare Umgebung zu beachten ist. 

An der Straße Am Stellwerk befindet sich ein Baudenkmal (Stellwerksgebäude; 

Objektnummer 8192) sowie gemeindegrenzenübergreifend zusammen mit Burg 

die Sachgesamtheit Bahnhof Burg (Dithmarschen) (Objektnummer 51994).  

Abbildung 9: Archäologisches Interessengebiet (blau schraffiert; Stand: Nov. 2024) 

(Quelle: DigitalerAtlasNord) 
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Abbildung 10: Grabhügel (Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 11: Örtliche Informationstafel (Quelle: eigene Darstellung) 
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2.4.11 Natur und Landschaft 

Im Gemeindegebiet von Brickeln sind verschiedene naturschutzrechtlich ge-

schützte Gebiete und Elemente gelegen. 

Landesweites Schutzgebiet- und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein 

Im Gemeindegebiet liegen Teile des landesweiten Schutzgebiet- und Biotopver-

bundsystems Schleswig-Holstein. In der Gemeinde ist mittig von Norden nach Sü-

den eine Hauptverbundachse ausgewiesen. Hier besteht das Entwicklungsziel der 

Erhaltung und Entwicklung einer insbesondere von extensiv genutztem Grünland 

geprägten, kleinstrukturreichen Bachaue sowie der Erhaltung der vergleichsweise 

wenig beeinträchtigten mäanderreichen Fließgewässerstrecken und der Regene-

ration ausgebauter Abschnitte.  

Im nordöstlichen Gemeindegebiet, südwestlich der Ortslage Brickelnfeld befindet 

sich ein kleiner Teil des Schwerpunktbereiches Nr. 224 Vaaler Moor. Die Wieder-

herstellung einer komplexen Hochmoor- und Niedermoorlandschaft mit naturna-

hen Moorbereichen und ungedüngten, nicht entwässerten Feuchtwiesen sowie 

Sandheiden an der der Geestkante stellen das Entwicklungsziel dieses Gebietes 

dar (LRPl 2020, Planungsraum III). 

Abbildung 12: Biotopverbundsystem (Quelle: Umweltportal SH) 
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Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG / §13 LNatSchG) 

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete im Bereich der Gemeinde Brickeln. 

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG / §15 LNatSchG) 

Im Süden des Gemeindegebietes, an der Grenze zu Burg, liegt das Landschafts-

schutzgebiet „Papenknüll“ (Nr. 11), das mit der LSG-Verordnung vom 21.07.1939 

als Landschaftsschutzgebiet nach § 15 LNatSchG ausgewiesen wurde. Die Aus-

weisung dient dem Zweck des Schutzes der eingetragenen Landschaftsteile und 

verbietet Veränderungen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturge-

nuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Das Land-

schaftsschutzgebiet umfasst den Hamberg und Teile des dortigen Waldgebietes. 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG) und Geotope 

Geschützte (flächige) Biotope befinden sich vor allem im östlichen Teil des Ge-

meindegebietes von Brickeln, welches durch tiefere Geländehöhen und feuchte 

Böden durch das Großenrader Moor geprägt ist. Auch auf dem höher gelegenen 

Gebiet im Westen der Gemeinde sind ebenfalls geschützte Biotope vorzufinden. 

Bei den nach § 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG geschützten (flächigen) Biotopen 

handelt es sich um  

• Zwergstrauchheiden, 

• Naturnahe Bachverläufe, 

• Halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte, 

• Röhrichte, 

• Niedermoore, 

• Erlenbruchwälder, 

• Birkenmoorwald, 

• Weidenfeuchtgebüsch, 

• Naturnaher Quellbereich, 

• Trockenrasen, 

• Kleingewässer, 

• Steilhänge im Binnenland, 

• Arten- und strukturreiches Dauergrünland (z.B. sonstiges artenreiches 

Feuchtgrünland). 

 

Die nach § 21 LNatSchG geschützten Biotope dürfen nicht beseitigt, beschädigt, 

erheblich beeinträchtigt oder in ihrem charakteristischen Zustand verändert wer-

den.  
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Die bisherige „Nutzung“ des Biotops kann beibehalten werden, wenn sein Charak-

ter durch die Nutzung nicht verändert wird. Eine Intensivierung der Nutzung ist 

nicht gestattet.  

Geotope sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. 

2.4.12 Immissionen 

Vorbelastungen durch Schallemissionen bestehen in der Gemeinde in Form von 

Verkehrslärm durch die Landesstraße und die Bahntrasse, die durch bzw. nahe an 

der Ortslage verlaufen.  

Die aus der landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung in der Umgebung re-

sultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche, Staub) stellen eine weitere Vorbelas-

tung dar. 

3 Inhalte des Flächennutzungsplans 

Die Planzeichnung des aufzustellenden F-Plans enthält flächendeckend für das 

gesamte Gemeindegebiet Darstellungen, die die derzeitige und zukünftige Art der 

baulichen und sonstigen Nutzungen (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) wiederge-

ben. Darunter bspw. Flächen für den Gemeinbedarf, Wohn- und gemischte Bau-

flächen, Verkehrs-, Wasser- und Waldflächen, Flächen für den Naturschutz, und 

Flächen für die Landwirtschaft sowie nachrichtliche Übernahmen, die besondere 

Nutzungsregelungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften bedingen.  

Die vorliegende Begründung erläutert die grafisch dargestellten Entwicklungsab-

sichten der Gemeinde und führt diese textlich aus. Nachfolgend wird auf die in der 

Planzeichnung verwandten Darstellungen, Kennzeichnungen und nachrichtlichen 

Übernahmen eingegangen. Für die Bauflächen erfolgt jeweils die Unterteilung in 

Erläuterungen zum Bestand, zur beabsichtigten Entwicklung und eine Begründung 

zur Standortwahl der Entwicklungsflächen. 

3.1 Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 

Gemischte Bauflächen sind ausgewiesene Flächen, die sowohl für Wohnzwecke 

als auch für gewerbliche Nutzungen vorgesehen sind. Diese Flächen ermöglichen 

eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten, was die städtebauliche Vielfalt und Fle-

xibilität erhöht. Sie sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Nutzungen zu integrie-

ren und so eine lebendige, multifunktionale Struktur zu fördern. 
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3.1.1 Bestand 

Der Großteil der gemeindlichen Ortslage wird entsprechend dem vorhandenen Be-

stand und dem gewachsenen Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe und Land-

wirtschaft als gemischte Baufläche dargestellt. Die Flächendarstellung orientiert 

sich an den entsprechenden Grundstücksgrenzen oder der tatsächlich in Anspruch 

genommenen Fläche der jeweiligen Nutzung (z.B. Einbeziehung von Hof- und La-

gerflächen bei Betrieben). Auf Ebene künftiger verbindlicher Bauleitplanungen (B-

Pläne) sind Entwicklungen zu Mischgebieten (§ 6 BauNVO), Dorfgebieten (§ 5 

BauNVO) oder dörflichen Wohngebieten (§ 5a BauNVO) denkbar. 

Auch am südöstlichen Rand des Gemeindegebietes, an der Straße Papenknüll, 

unmittelbar an der Grenze zur Nachbargemeinde Burg gelegen, wird aus den oben 

genannten Gründen eine gemischte Baufläche für die dortigen drei Grundstücke 

dargestellt. Hierbei handelt es sich nicht um eine Splittersiedlung, da die Bebauung 

eine Fortführung des Burger Siedlungsbereiches und der dortigen Bebauung ist. 

3.1.2 Entwicklung 

Entsprechend der zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Erweiterungs- und 

Bauabsichten örtlicher Akteure werden auch einige bislang nicht entsprechend ge-

nutzte Flächen als gemischte Bauflächen dargestellt. Diese sind in der folgenden 

Abbildung schematisch hervorgehoben: 

Abbildung 13: Entwicklung von Mischbauflächen (Quelle Luftbild: DigitalerAtlasNord) 
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3.1.3 Begründung zur Standortwahl 

Entwicklungsfläche 1: Die Fläche mit einer Größe von ca. 0,3 ha befindet sich 

westlich der Ortskernmitte im Anschluss an einen Straßen- und Tiefbaubetrieb. Die 

zurzeit als Grünland genutzte Fläche ist dreiseitig von gewerblichen und landwirt-

schaftlichen Gebäuden umgeben und soll künftig als Erweiterungsfläche des be-

sagten Betriebes dienen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Betriebsstandort 

sowie der immissionstechnischen Vorbelastungen aus den umgebenden Nutzun-

gen bietet sich die Fläche hierfür aus städtebaulicher Sicht an. 

Entwicklungsfläche 2: Die Fläche mit ebenfalls einer Größe von ca. 0,3 ha liegt 

westlich der Ortslage. Die Darstellung als gemischte Baufläche soll die Nutzbar-

machung als Lagerplatz des unweit ansässigen Garten- und Landschaftsbaube-

triebes vorbereiten. Die Fläche im Außenbereich, aber mit guter Anbindung an den 

Siedlungskörper, ist insofern günstig gelegen, als die Lagerung von Baumaterial 

und Maschinen sowie die Anlieferung mit großen Fahrzeugen abseits der innerört-

lichen Strukturen erfolgen kann. Somit werden immissionstechnische Probleme 

vermieden. Eine Bebauung der Fläche ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 

vorgesehen. 

3.2 Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 

Wohnbauflächen sind ausgewiesene Flächen, die vorrangig für Wohnzwecke ge-

nutzt werden sollen. Diese Flächen sind für die Errichtung von Wohngebäuden 

bestimmt und können auch ergänzende Einrichtungen wie Kindergärten, Spiel-

plätze oder untergeordnet z.B. Gewerbe- und Geschäftsgebäude umfassen. 

Wohnbauflächen tragen zur Schaffung und Sicherung von Wohnraum innerhalb 

einer Gemeinde bei und sind ein wichtiger Bestandteil der städtebaulichen Pla-

nung. 
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3.2.1 Bestand 

Der Bebauungsplan Nr. 1 von 1995 weist auf knapp einem Hektar ein allgemeines 

Wohngebiet am Südrand der Ortslage, östlich des Buchholzer Weges, aus. Es 

entstanden zehn Einfamilienhausgrundstücke an zwei Stichstraßen. Entsprechend 

erfolgt die Darstellung als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan.  

 

Abbildung 14: Ausschnitt B-Plan Nr. 1 und Luftbild des Wohngebietes 

(Quelle: DigitalerAtlasNord) 
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Des Weiteren erfolgt die Darstellung einer Bestands-Wohnbaufläche am östlichen 

Rand des Gemeindegebietes (Flur 5, Flurstücke 38/4 bis 38/7). Hier am Schnitt-

punkt der drei Gemeinden Brickeln, Burg und Hochdonn sind vier Einfamilienhaus-

grundstücke gelegen, die entsprechend als Wohnbaufläche im Flächennutzungs-

plan dargestellt werden. 

3.2.2 Entwicklung 

Im vorliegenden Flächennutzungsplan stellt die Gemeinde auf vier Flächen im Be-

reich der Ortslage Wohnbauflächen zur baulichen Entwicklung dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Wohnbebauung an der Straße Hochdonner Barg (weiß hervorgehoben) 

(Quelle: DigitalerAtlasNord; eigene Darstellung) 

Abbildung 16: Entwicklung von Wohnbauflächen (Quelle Luftbild: DigitalerAtlasNord) 
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Fläche 1 hat eine Größe von 0,6 ha und befindet sich im nördlichen Bereich der 

Ortslage, südlich der Hauptstraße. 

Fläche 2 hat eine Größe von 0,3 ha und befindet sich im nördlichen Bereich der 

Ortslage, nördlich der Straße Lütten Krünken. 

Fläche 3 hat ebenfalls eine Größe von 0,3 ha und befindet sich im nordwestlichen 

Bereich der Ortslage, am Hochdonner Weg. 

Fläche 4 hat eine Größe von 1 ha und befindet sich im südlichen Bereich der Orts-

lage, westlich des Wohngebietes am Buchholzer Weg, in Verlängerung der Straße 

Halmsacker. 

Auf allen vier Flächen herrscht zurzeit landwirtschaftliche Nutzung / Grünlandnut-

zung vor. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die Darstellung von vier zu entwickelnden Wohn-

bauflächen mit einer Größe von zusammen ca. 2,2 ha unter Umständen nicht den 

Grundsätzen und Zielen der Raumordnung entspricht. 

Der wohnbauliche Entwicklungsrahmen beträgt für die Gemeinde 8 Wohneinhei-

ten, von denen bisher keine umgesetzt wurden. Mit vorliegender Planung ist die 

Darstellung von ca. 22.000 m² Wohnbaufläche vorgesehen. Die Brutto-Bauland-

fläche abzüglich 15% für Erschließungs- und Grünflächen ergibt eine Nettofläche 

von 18.700 m². Davon wird mittels Annahme einer heute üblichen durchschnittli-

chen Grundstücksgröße von 700 bis 800 m² die denkbare Zahl der Grundstücke 

ermittelt. Da jedoch die Zahl der Grundstücke nicht mit der Zahl der entstehenden 

Wohneinheiten gleichzusetzen ist, wird die Anzahl der Grundstücke mit dem Fak-

tor 1,2 multipliziert, so dass hier von 27 bis 32 Wohneinheiten ausgegangen wer-

den kann. Die Gemeinde überschreitet mit ihrer angestrebten Planung somit ihr 

mögliches Kontingent. 

Begründet wird die vergleichsweise umfangreiche Ausweisung von Wohnbauflä-

chen mit der Nähe zur geplanten Batterie-Fabrik („Gigafactory“) des schwedischen 

Unternehmens Northvolt in den Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof. 

Hier sollen in den kommenden Jahren bis zu 3.000 Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. Die ganze Region wird aufgrund der Ansiedlung von Northvolt einen Wandel 

durchleben. Tausende neue Arbeitsplätze bedeuten einen Zuzug von Angestell-

ten, es werden soziale Infrastruktur und Wohnraum benötigt. Die Gemeinde 

möchte hier frühzeitig die bauleitplanerischen Weichen stellen. Da das künftige 

Betriebsgelände von Brickeln aus in einer halben Stunde per Auto zu erreichen ist, 

ist anzunehmen, dass eine gesteigerte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken 

entstehen wird. Bereits jetzt sollen geeignete Flächen Eingang in den Flächennut-

zungsplan finden, um mittelfristig ohne die Genehmigungshürden und -fristen von 

Flächennutzungsplanänderungen verbindliches Baurecht über entsprechende Be-

bauungspläne schaffen zu können. 
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3.2.3 Begründung zur Standortwahl 

Entwicklungsfläche 1: Eine Wohnbebauung auf der Fläche würde den Bebau-

ungszusammenhang abrunden und eine Lücke schließen, die sich zwischen Be-

standsbebauung und Straßenkreuzung Hauptstraße / L140 ergibt. Die Fläche hat 

das Potential, eine neue Ortseingangssituation zu schaffen. Beachtet werden müs-

sen der Verkehrslärm der L 140, die einzuhaltende Anbauverbotszone zu dieser 

sowie ggf. gewerbliche / landwirtschaftliche Immissionen. Etwa 6-7 Einfamilien-

hausgrundstücke könnten hier entstehen. Die Fläche ist in der gemeindlichen In-

nenentwicklungspotentialanalyse (2019) als „Erweiterungspotenzial mit guter Eig-

nung“ (höchste Kategorie) dargestellt. 

  

Abbildung 17: Wohnbauentwicklungsfläche 1 (Quelle: eigene Darstellung) 
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Entwicklungsfläche 2: Die Fläche liegt im Norden der Ortslage und eine Bebau-

ung an dieser Stelle würde den Ortsrand nördlich von Hauptstraße und Lütten 

Krünken durch Lückenschluss abrunden. Beachtet werden müssen Immissionen 

aus der landwirtschaftlichen Nutzung und der quer verlaufende Entwässerungs-

graben. Etwa 3-4 Einfamilienhausgrundstücke könnten hier entstehen. Die Fläche 

ist in der gemeindlichen Innenentwicklungspotentialanalyse (2019) als „Erweite-

rungspotenzial mit guter Eignung“ (höchste Kategorie) dargestellt. 

  

Abbildung 18: Wohnbauentwicklungsfläche 2 (Quelle: eigene Darstellung) 
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Entwicklungsfläche 3: Eine Bebauung der Fläche würde den nordöstlichen Orts-

rand durch Lückenschluss abrunden. Beachtet werden müssen Immissionen aus 

der landwirtschaftlichen Nutzung und der umgebende Baumbestand. Etwa 3 Ein-

familienhausgrundstücke könnten hier entstehen. Die Fläche ist in der gemeindli-

chen Innenentwicklungspotentialanalyse (2019) als „Erweiterungspotenzial mit gu-

ter Eignung“ (höchste Kategorie) dargestellt. 

Entwicklungsfläche 4: Die Fläche liegt im Anschluss an das vorhandene Einfa-

milienhausgebiet und könnte über eine Verlängerung der Straße Halmsacker er-

schlossen werden. Eine Bebauung würde eine städtebaulich sinnvolle Erweiterung 

des Siedlungskörpers darstellen, da an drei von vier Seiten bereits Bebauung an-

grenzt. Die Fläche ist durch bestehende Bäume und Knicks gut hin zur benach-

barten Ackernutzung abgegrenzt. Beachtet werden müssen Immissionen aus der 

landwirtschaftlichen Nutzung und aus dem Bahnverkehr. Etwa 10-12 Einfamilien-

hausgrundstücke könnten hier entstehen. Die Fläche ist in der gemeindlichen In-

nenentwicklungspotentialanalyse (2019) als „Erweiterungspotenzial mit guter Eig-

nung“ (höchste Kategorie) dargestellt. 

  

Abbildung 19: Wohnbauentwicklungsfläche 3 (Quelle: eigene Darstellung) 
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3.3 Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) 

Gewerbliche Bauflächen sind ausgewiesene Flächen, die hauptsächlich für ge-

werbliche Nutzungen bestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise Flächen für 

Handels-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetriebe. Diese Flächen sind darauf 

ausgelegt, wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen und 

sind ein wichtiger Bestandteil der städtebaulichen Planung. 

3.3.1 Bestand 

Mittels verbindlicher Bauleitplanung festgesetzte Gewerbegebiete sind in Brickeln 

nicht vorhanden. Zwei Bereiche werden jedoch aufgrund ihrer Nutzung und Prä-

gung als gewerbliche Bauflächen in den Flächennutzungsplan aufgenommen. 

Abbildung 20: Wohnbauentwicklungsfläche 4 (Quelle: eigene Darstellung) 
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Die erste Fläche mit einer Größe von ca. 1,5 ha liegt am südöstlichen Rand des 

Gemeindegebietes, an der Grenze zu Burg (Gemarkung Brickeln, Flur 6, Flurstü-

cke 45/3, 45/7 und 56). Aufgrund des hier ansässigen Betriebes (Fahrzeugtechnik) 

erfolgt die Darstellung des ehemaligen Bahngeländes als gewerbliche Baufläche. 

Des Weiteren werden etwa 0,3 ha am nordöstlichen Rand des Gemeindegebietes 

als gewerbliche Baufläche dargestellt (Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flurstück 

38/18). Hier am Schnittpunkt der drei Gemeinden Brickeln, Burg und Hochdonn 

befindet sich der Standort einer Betonfabrik. Der Flächennutzungsplan von Hoch-

donn stellt den auf dortigem Gemeindegebiet liegenden Teil des Betriebsgeländes 

bereits als gewerbliche Baufläche dar (siehe Abbildung 22). Entsprechend erfolgt 

die Aufnahme in den Brickelner Flächennutzungsplan. 

  

Abbildung 21: Auszug Flächennutzungsplan 

Abbildung 22: Kollagenhaftes Zusammenfügen des F-Plans Brickeln (links) und des 

F-Plans Hochdonn (rechts) im Bereich der grenzübergreifenden gewerbli-

chen Baufläche 
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3.3.2 Entwicklung 

Die Entwicklung weiterer gewerblicher Bauflächen ist derzeit nicht geplant. 

3.4 Sonderbauflächen verschiedener Zweckbestimmung (§ 1 Abs. 1 

Nr. 4 BauNVO) 

Sonderbauflächen sind ausgewiesene Flächen, die für spezielle Nutzungen vor-

gesehen sind, die nicht unter die üblichen Kategorien von Wohn-, Gewerbe- oder 

gemischten Bauflächen fallen. Sie dienen dazu, besondere bauliche Anforderun-

gen und Nutzungsarten zu ermöglichen, die eine spezifische Planung und Gestal-

tung erfordern. 

3.4.1 Bestand 

Der Bebauungsplan Nr. 1 (2001) sowie seine 1. Änderung (2009) überplanen das 

ehemalige Bundeswehrdepot im Süden des Gemeindegebietes. Hier kommt es zu 

Festsetzungen von sonstigen Sondergebieten mit verschiedenen Zweckbestim-

mungen: „Pferdestall mit Reitplatz“, „Ferienwohnung und Büro“, „Ferienwohnun-

gen“, „Wohnen“ und „Futtermittel und Gerätschaften“. Der Flächennutzungsplan 

subsumiert dies als Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

„Reiterhof und Ferienwohnungen“. 

 

  

Abbildung 23: Ausschnitt 1. Änderung B-Plan Nr. 2 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 3 (2020) schafft Baurecht für eine 

großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich der Bahntrasse mittels ent-

sprechendem sonstigen Sondergebiet (bauliche Umsetzung ist abgeschlossen). 

Der Flächennutzungsplan stellt hier eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung „Photovoltaik“ dar. 

 

Abbildung 24: Ausschnitt vorhabenbezogener B-Plan Nr. 3 

Abbildung 25: Photovoltaik-Freiflächenanlage entlang der Bahntrasse (B-Plan Nr. 3) 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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3.4.2 Entwicklung 

Parallel zur Aufstellung des vorliegenden Flächennutzungsplans befinden sich die 

vorhabenbezogenen Bebauungspläne Nr. 4 und 5 in der Aufstellung. B-Plan Nr. 4 

soll Baurecht schaffen für einen Solarpark in mehreren Teilbereichen nördlich der 

Bahntrasse (Gesamtgröße ca. 23 ha). B-Plan Nr. 5 schafft Baurecht für eine Er-

weiterung des vorhandenen Solarparks (B-Plan Nr. 3); hier werden die südlich an-

grenzenden Flächen mit einer Größe von ca. 26 ha ebenfalls als sonstiges Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ überplant. In den Flächennut-

zungsplan finden diese beiden Planungen Eingang durch die Darstellung von Son-

derbauflächen mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“. 

3.4.3 Begründung zur Standortwahl 

Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 (Sonderbaufläche 

PV): Die Flächen liegen in einem Bereich, für den in der gemeindlichen Potenzial-

flächenstudie Solar-Freiflächenanlagen eine mäßige Eignung bei mittlerer Priorität 

für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen identifiziert wurde. Teils lie-

gen die Flächen im baurechtlich privilegierten 200m-Bereich entlang der Bahn-

trasse (siehe Abbildung 26). 

Zwar gibt es innerhalb der Gemeinde Brickeln Potenzialflächen, die nach der Po-

tenzialflächenstudie teilweise eine bessere Eignung für die Bebauung und den Be-

trieb von PV-Freiflächenanlagen aufweisen, diese liegen jedoch überwiegend au-

ßerhalb der EEG-Kulisse, haben eine geringere Priorität in der Bebauung oder sind 

bereits (teilweise) mit einer PV-Freiflächenanlage bebaut (siehe nachfolgende 

Ausführungen zu den Flächen des B-Plans Nr. 5). Die Teilgeltungsbereiche des B-

Plans Nr. 4 befinden sich zum überwiegenden Teil innerhalb der bis Juli 2023 gül-

tigen EEG-Kulisse von 200 m. Folgend haben sie eine hohe Priorität für die Be-

Abbildung 26: Ausschnitt F-Plan-Entwurf, schwarz umrandet die Flächen des B-Plans Nr. 4 
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bauung mit großflächigen PV-Freiflächenanlagen. Mit der Anpassung des Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes wurde die förderfähige Flächenkulisse für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen im Randstreifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen 

von bisher 200 auf 500 Meter erweitert. Demnach liegen die Teilgeltungsbereiche 

vollumfänglich innerhalb der EEG-Kulisse. Gründe für PV-Freiflächenanlagen in-

nerhalb der EEG-Kulissen sind vielfältig. So sind beispielsweise PV-Freiflächen-

anlagen vorrangig auf Flächen zu errichten, deren Standorteigenschaften als vor-

belastet gelten können. Die Wirkungen von Autobahnen und Schienenwegen, wie 

bspw. Verlärmung und Zerschneidungswirkungen, können aus fachlicher Sicht 

laut Bundesministerium für Digitales und Verkehr bis zu 500 m Entfernung reichen. 

Die Freiflächenanlagen ermöglichen eine effiziente Nutzung von Land, das nicht 

für andere Zwecke wie Gebäude oder Landwirtschaft genutzt wird. Dadurch wird 

der Raum optimal genutzt. Weiter sind diese PV-Freiflächenanlagen oft in der 

Nähe von Verbrauchszentren platziert. Dies ermöglicht eine dezentrale Energieer-

zeugung und reduziert den Bedarf an langen Übertragungsleitungen. 

Durch eine flächig fokussierte Ausweisung von PV-Freiflächenanlagen kann der 

Zersiedelung der freien Landschaft entgegengewirkt werden. Dieser Aspekt be-

steht bei der vorliegenden Fläche der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans zudem durch die hohe Vorbelastung durch die Bahnlinie. Flächen ab-

seits der Bahnlinie (Bereich der Privilegierung gemäß EEG (2023)) innerhalb der 

freien, weitgehend technisch unbelasteten Landschaft würden zu einer höheren 

Zersiedelung der Landschaft führen. Durch die Lage der Flächen, angrenzend an 

die Bahntrasse und abseits der Siedlungsstrukturen, wird die Beeinträchtigung der 

Anwohnenden reduziert. Direkte Sichtachsen auf die PV-Freiflächenanlagen wer-

den so vermieden und eine optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes für 

die Naherholung reduziert. Die Lage des Geltungsbereichs nördlich des Bahn-

damms ermöglicht zum einen größeren Abstand zum Siedlungsbereich und be-

dingt zum anderen eine bereits bestehende Sichtverschattung. 

Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 (Sonderbaufläche 

PV): Die Flächen (siehe Abbildung 27) liegen in einem Bereich, für den in der ge-

meindlichen Potenzialflächenstudie Solar-Freiflächenanlagen eine sehr hohe Eig-

nung für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen identifiziert wurde. 

Für den nördlichen Teil der überplanten Fläche, der sich im baurechtlich ohnehin 

privilegierten Bereich längs der Bahntrasse und im unmittelbaren Anschluss an 

den bestehenden Solarpark („Priorität I“) befindet, steht eine Flächeneignung au-

ßer Frage. Städtebauliche oder naturschutzfachliche Gründe stehen der beabsich-

tigten Nutzung nicht entgegen. 
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Die hieran gen Süden anschließenden Flächen befinden sich ebenfalls in der Po-

tenzialfläche höchster Ordnung, hier eingestuft in Priorität II. Da die Flächen naht-

loser Bestandteil desselben Solarparks werden sollen, und die Priorität-I-Bereiche 

hier bereits voll in Anspruch genommen wurden, werden also ebenfalls am besten 

geeignete Bereiche überplant, denen städtebauliche oder naturschutzfachliche 

Aspekte nicht entgegenstehen. 

  

Abbildung 27: Ausschnitt F-Plan-Entwurf, schwarz umrandet die Flächen des B-Plans Nr. 5 
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3.5 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buch-

stabe a BauGB) 

Gemeinbedarfsflächen sind ausgewiesene Flächen, die für Zwecke des Gemein-

wohls, wie öffentliche Einrichtungen, Schulen, Sportstätten oder ähnliche Nutzun-

gen, bereitgestellt werden. 

3.5.1 Bestand 

Im Gemeindegebiet wird eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

„Museum“ für das Waldmuseum dargestellt (südlich des Waldgebietes Hamberg, 

am Übergang zur Nachbargemeinde Burg). Das Waldmuseum wurde im Jahr 1968 

eröffnet und liegt auf einer ca. 66 m hohen Anhöhe. Markanter Bestandteil des 

Gebäudes ist der 21 m hohe Aussichtsturm. Im Museum können sich die Besucher 

über die heimische Tier- und Pflanzenwelt informieren. Träger der Einrichtung ist 

die Gemeinde Burg. 

3.5.2 Entwicklung 

Die Entwicklung weiterer Gemeinbedarfsflächen ist derzeit nicht geplant. 

  

Abbildung 28: Waldmuseum (Quelle: www.echt-dithmarschen.de) 
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3.6 Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe a 

BauGB) 

Flächen für die Landwirtschaft sind ausgewiesene Flächen, die primär für die land-

wirtschaftliche Nutzung bestimmt sind. Dazu gehören Ackerland, Wiesen, Weiden 

und andere Flächen, die für den Anbau von Nutzpflanzen oder die Tierhaltung ge-

nutzt werden. Diese Flächen sind essenziell für die Sicherung der landwirtschaftli-

chen Produktion und tragen zur Erhaltung der ländlichen Räume bei. 

Ein Großteil des Gemeindegebietes wird entsprechend der vorherrschenden Nut-

zung als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (ca. 72%). Auf diese Weise wer-

den neben Acker- und Grünlandflächen auch Splittersiedlungen, Hofstellen, Stra-

ßen und Wege sowie andere untergeordnete Strukturen des Außenbereiches 

überplant. 

3.7 Waldflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe b BauGB) 

Forstwirtschaftliche Flächen bedecken ca. 11 % (ca. 66 ha) des Gemeindegebie-

tes. Der Anteil liegt somit knapp unter dem Landesdurchschnitt von 11,5 % 

(Quelle: Vierte Bundeswaldinventur, 2022). 

Größere Waldflächen befinden sich östlich und südöstlich vom Siedlungsgebiet 

Brickeln. Hierbei handelt es sich überwiegend um Bauernwälder aus einem Mosaik 

von Eichen-Buchenwald und Nadelforsten (gem. Landschaftsplan Gemeinde Bri-

ckeln, 2002). Im Gemeindegebiet sind keine Naturwälder ausgewiesen. 

Gemäß § 24 Landeswaldgesetz ist es zur Verhütung von Waldbränden, zur Siche-

rung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Be-

deutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen 

Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand verboten, Vorhaben im 

Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem Abstand von weniger als 30 m vom 

Wald (Waldabstand) durchzuführen. Dies gilt nicht für genehmigungs- und anzei-

gefreie Vorhaben gemäß § 69 der Landesbauordnung sowie für Anlagen des öf-

fentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von Gebäuden. 

Aufgrund des gewählten Maßstabs ist der Waldabstand nicht im Flächennutzungs-

plan dargestellt. Er ist auf Ebene der anschließenden verbindlichen Bauleitplanun-

gen (Bebauungspläne) nachrichtlich zu übernehmen. 
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3.8 Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen 

Hauptverkehrszüge (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

3.8.1 Flächen für den überörtlichen Verkehr 

Das westliche Gemeindegebiet wird vom nordwestlich gelegenen Quickborn kom-

mend von der Landesstraße 140 durchzogen. Sie führt nach Osten hin zur Nach-

bargemeinde Burg (Dithmarschen).  

Zu der Verkehrsachse ist (außerhalb der Ortsdurchfahrt) beidseitig eine Anbauver-

botszone zu beachten, die bei Landesstraßen 20 Meter beträgt. Diese ist in der 

Planzeichnung entsprechend dargestellt, ebenso wie die beiden Ortsdurchfahrten 

des Ortskerns. 

3.8.2 Bahnanlagen 

Das Gemeindegebiet wird in West-Ost-Richtung von der Bahntrasse Hamburg-

Westerland durchzogen. Die Trasse sowie die umgebenden Bahngrundstücke 

sind entsprechend dargestellt. 

3.9 Wasserflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB) 

Im Gemeindegebiet sind sowohl Fließgewässer als auch stehende Gewässer vor-

handen. Die nördliche Gemeindegrenze wird im Wesentlichen durch den Verlauf 

des Helmschen Baches definiert. Darüber hinaus befinden sich einige Teiche und 

Tümpel im Gemeindegebiet, die teils gleichzeitig als Biotope geschützt sind. 

3.10 Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

Sportplätze 

Im Gemeindegebiet werden zwei Sportplätze (Fußball) dargestellt. Beide liegen 

südlich der Bahntrasse an der Straße Papenknüll. 

3.11 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft 

Im Gemeindegebiet befinden sich Flächen, die im Rahmen von Bebauungsplänen 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als Kompensationsflächen festgesetzt wurden. 

Diese werden entsprechend als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
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und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ im F-Plan dargestellt. Gleiches gilt 

für die Ökokontofläche im Gemeindegebiet. 

3.12 Planungen und Nutzungsregelungen nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften sowie nachrichtliche Übernahmen 

Die bereits vorhandenen Planungen und sonstigen Nutzungsregelungen werden 

nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. Dies betrifft  

• Denkmale (§ 8 DSchG); 

• Anbauverbotszonen (an Kreisstraßen 15 m gemäß § 29 StrWG); 

• gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG). 

Es muss beachtet werden, dass die Darstellung der gesetzlich geschützten Bio-

tope im F-Plan nicht als vollständig erachtet werden kann. So unterliegen z.B. auch 

die nicht dargestellten Knicks und die außerhalb der Prüfkulissen der landesweiten 

Biotopkartierung befindlichen Wertgrünlandflächen dem gesetzlichen Biotop-

schutz. 

4 Auswirkungen der Aufstellung des Flächennutzungsplans 

Mit der Aufstellung des F-Plans werden Bauvorhaben und Nutzungen planungs-

rechtlich vorbereitet, die folgende Auswirkungen mit sich bringen können:  

Auswirkungen auf den Menschen  

• Schaffung von Wohnraum, Nahversorgung und Gewerbe im Sinne der Da-

seinsfürsorge; 

• Schaffung von nachhaltigen Energieträgern und damit besseren Klimabe-

dingungen. 

Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen  

• Es geht ein Teil der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Flächen verloren.  

Auswirkungen auf den Verkehr  

• Es kann zu einer temporären Erhöhung des Verkehrsaufkommens wäh-

rend der Bauphase kommen.  
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Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt  

• Das Landschaftsbild verändert sich durch die bauliche Überprägung; 

• Die Bodenstruktur wird im Bereich der baulichen Anlagen oberflächennah 

zerstört werden; 

• Unter die geplanten PV-Module wird regional angepasstes Saatgut ausge-

sät und die Flächen dürfen zukünftig nur extensiv bewirtschaftet werden. 

Außerdem wird auf Düngung verzichtet. Dies steigert die Pflanzenvielfalt, 

was wiederum der Tierwelt zugutekommt. Gleichzeitig wird der Boden- und 

Wasserhaushalt geschont.  

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt und die einzelnen Schutzgüter wer-

den ausführlich im Umweltbericht (siehe folgendes Kapitel 5) dargelegt, der Teil 

der Begründung ist und auf den an dieser Stelle verwiesen wird. 

5 Umweltbericht 

5.1 Einleitung 

Für die Belange des Umweltschutzes, entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

Baugesetzbuch (BauGB), wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in dem 

vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 

BauGB). Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung zum Flächen-

nutzungsplan (§ 2a BauGB).  

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat die Gemeinde die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, be-

teiligt. Die eingegangenen umweltbezogenen Anregungen wurden bei der Erstel-

lung des Umweltberichtes berücksichtigt 

5.1.1 Inhalt und Ziel des Flächennutzungsplans 

Mit der Aufstellung des F-Plans verfolgt die Gemeinde Brickeln das Ziel, für das 

ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-

lung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der 

Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 BauGB).  
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Planungen und Darstellungen 

Die Planzeichnung zum F-Plan enthält flächendeckend für das gesamte Gemein-

degebiet Darstellungen der derzeitigen und zukünftigen Art der baulichen Nutzung 

sowie nachrichtliche Übernahmen, die besondere Nutzungsregelungen nach an-

deren gesetzlichen Vorschriften bedingen. 

Insbesondere finden sich folgende Darstellungen: 

• Wohnbauflächen 

• Gemischte Bauflächen 

• Flächen für den Gemeinbedarf 

• Sonderbauflächen mit Zweckbestimmung 

• Flächen für überörtlichen Verkehr 

• Wasserflächen 

• Flächen für Landwirtschaft 

• Flächen für Wald 

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft 

Darüber hinaus sind weitere nutzungsüberlagernde Flächenarten dargestellt: 

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG)  

• Denkmale (§ 8 DSchG)  

• Anbauverbotszone (§ 29 StrWG) 

5.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-

nungen und ihre Berücksichtigung (Nr. 1 b der Anlage 1 zum BauGB) 

5.1.2.1 Fachgesetze  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG: „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-

gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

sowie 
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3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 

Grundsatz).“ 

§ 1 (5) BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) fordert zu-

dem: „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor wei-

terer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 

Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten 

Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor 

der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich“.  

§ 44 BNatSchG stellt die zentrale nationale Vorschrift des besonderen Arten-schut-

zes dar. Er beinhaltet für die besonders geschützten sowie die streng geschützten 

Tiere und Pflanzen unterschiedliche Verbotstatbestände.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist zu prüfen, ob durch die Verwirklichung des Vor-

habens Zugriffsverbote auf gemeinschaftsrechtlich besonders oder streng ge-

schützte Arten bewirkt werden können.  

Die Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes im Rahmen des Umweltberich-

tes erfolgte auf Basis einer Relevanzprüfung in Form einer projektspezifischen Ab-

schichtung des prüfungsrelevanten Artenspektrums. Nicht geprüft werden demzu-

folge die Arten, bei denen eine verbotsmäßige Betroffenheit durch die Bauleitpla-

nung nach gegenwärtigem Wissenstand und auf der Basis allgemein anerkannter 

Prüfmethoden nicht angenommen werden kann (Verfahrenserlass zur Bauleitpla-

nung, Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des 

Landes Schleswig-Holstein vom 05.02.2019). 

Die Grundsätze und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege werden im 

§ 2 (1) BNatSchG festgelegt. Darin werden die Belange der Schutzgüter (Mensch, 

Tiere und Pflanzen, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 

benannt. 

§ 20 / § 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen sind der Biotopverbund und 

die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. Danach soll ein Biotopverbundsystem 

auf mindestens 10 % der Landesfläche entwickelt werden. Es soll auch zur Ver-

besserung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietssystems Na-

tura 2000 dienen. 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG: „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittel-
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bar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein ge-

schützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben 

sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-

lassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berück-

sichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der 

Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzule-

gen.“ 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-

dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-

rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 

auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-

gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

§ 1 (1) BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Geräusche, Luftverunreinigungen, Licht) zu 

schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

§ 50 BImSchG: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 

eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 

3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Aus-

wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-

biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in 

Rechtsverordnungen nach § 48a (1) BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte 

und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen 

Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichti-

gen.“ 
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Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

§ 1 (1) DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen Inte-

resse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-

tung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen. 

Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz (EWKG) 

Das Anfang 2017 von der Landesregierung verabschiedete Gesetz bildet eine 

rechtliche Grundlage für Energiewende-, Klimaschutz- und Klimaschutzanpas-

sungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein. Zudem werden mit dem Gesetz zentrale 

Klimaschutzziele für das Land festgeschrieben. Die Landesregierung erstellt eine 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel und setzt entsprechende Maßnahmen 

um. In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans des Landes Schleswig-

Holstein werden konkrete Grundsätze zur Anpassung an den Klimawandel aufge-

führt (s. Fachpläne).  

5.1.2.2 Ziele aus Fachplänen 

Die folgenden überörtlichen und örtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. 

Planwerke werden herangezogen: 

• Gesetz über die Landesplanung in Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-

setz), 

• Landesentwicklungsplan (LEP), 

• Regionalplan (RP), 

• Landschaftsrahmenplan (LRP), 

• Landeswaldgesetz (LWaldG), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 

• Baugesetzbuch (BauGB), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 
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• Planzeichenverordnung (PlanzVO) 

• Landschaftsplan der Gemeinde Brickeln (2004) 

Vorgaben der überörtlichen Planung 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig -Holstein (LEP, Fortschreibung 

2021) wird die Gemeinde Brickeln dem ländlichen Raum zugeordnet. Sie liegt au-

ßerdem in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Darüber hinaus 

werden im LEP textliche Aussagen zu den verfügbaren Wohnbaukontingenten ge-

troffen, in deren Rahmen sich die Gemeinden bis zum Jahr 2036 entsprechend 

entwickeln können (im ländlichen Raum neue Wohnungen im Umfang von bis zu 

10 Prozent bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31.12.2020). 

Der Regionalplan für den Planungsraum IV (2005) stellt Brickeln im ländlichen 

Raum als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Ein 

Teil des Gemeindegebietes wird als Bereich mit besonderer Bedeutung für Natur 

und Landschaft dargestellt. Im Süden des Gemeindegebietes befindet sich laut 

Regionalplan zusätzlich ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwas-

serschutz. Die Gemeindegrenze kreuzt im Süden des Weiteren einen Erholungs-

wald. 

Laut der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum III (LRP, 

2020) befindet sich die Gemeinde Brickeln in einem Gebiet mit besonderer Eig-

nung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems, vor allem im 

nördlichen Teil des Gemeindegebietes von Brickeln entlang des Helmschen Ba-

ches (siehe Abbildung 29). Im Süden befindet sich ein Teil des Gemeindegebietes 

innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes. Die Gemeinde ist laut Karte 2 

des LRP weiterhin als Gebiet mit besonderer Erholungseignung dargestellt. Über-

wiegende Teile des Gemeindegebietes sind als Knicklandschaft unter dem Bereich 

Historische Kulturlandschaften mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und 

Landschaftspflege gekennzeichnet. Im südlichen Teil des Gemeindegebiets von 

Brickeln wird ein Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Die Karte 3 des LRP zeigt 

innerhalb des Gemeindegebietes entlang des Helmschen Baches „klimasensitive 

Böden“, im nordöstlichen Bereich ergänzt durch die Darstellung „Hochwasserrisi-

kogebiet Küstenhochwasser (nach §§ 73, 74 WHG)“. Waldgebiete größer als 5 ha 

werden im südöstlichen Gemeindegebiet dargestellt.  
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Vorgaben der örtlichen Planung 

Es liegt ein Landschaftsplan (Bestand und Entwicklung) für das Gemeindege-

biet aus dem Jahr 2004 vor. 

Der Plan Entwicklungs- und Planungskonzeption enthält folgende Darstellungen 

unter dem Punkt Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft: 

• Schutz / Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope: Geschützte Biotope be-

finden sich vor allem im östlichen Teil des Gemeindegebietes von Brickeln, im 

dem vom Großenrader Moor geprägten Bereich. Auch auf dem höher gelege-

nen Gebiet im Westen der Gemeinde liegen geschützte Biotope vor; 

• Bestehendes Landschaftsschutzgebiet „Papenknüll“ im südlichen Teil des 

Gemeindegebiets von Brickeln; 

• Die Hauptverbundachse „Helmschenbach - Löwenbach“, im Bereich der öst-

lich gelegenen Moorstandorte. Zum Schutz von Niedermoorboden und Grund-

wasser werden Nutzungsreduzierungen auf (Feucht-) und Grünlandstandor-

ten, Beweidung bis zu 1,5 Tiere / ha, Mahd ab 1.7. benannt. Sicherung und 

Abbildung 29: Der Helmsche Bach (Teil des Biotopverbundsystems) zwischen 

Brickeln (links) und Quickborn (rechts) (Quelle: eigene Darstellung) 
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ökologische Aufwertung bestehender Biotopflächen v.a. durch großzügige 

Einzäunung und Entlassung in die eigendynamische Entwicklung (Sukzes-

sion). Entwicklung von Gewässerrandstreifen mittels Uferabflachung und Ent-

wicklung von extensiven Uferrandstreifen; 

• Nebenverbundachse „Wald“ im südlichen Gemeindegebiet; 

• Suchraum für Ausgleichsmaßnahmen befindet sich im nördlichen Gemein-

degebiet in unmittelbarer Nähe zur Biotopverbundachse. 

Als Maßnahmen im Außenbereich werden dargestellt: 

• Der Schutz von feuchtem Grünland vornehmlich im Bereich des Großenrader 

Moors im Norden und südöstlich der Ortslage Brickeln; 

• Eignungsflächen Siedlungserweiterung und Wohnen angrenzend an die 

Ortslage Brickeln, mit Darstellung der Siedlungsache in südliche Richtung; 

• Anlage eines Sportplatzes westlich der Straße Papenknüll; 

• Schutz und Pflege von Knicks, sowie Erhöhung der ökologischen Wertigkeit 

von Knicks, z.B. durch Nachpflanzungen von heimischen Gehölzen; 

• Umwandlung von Nadelgehölzen in Laubwälder, vornehmlich in den großen 

Waldbereichen des Kuhlenberges und des Hambergs nördlich und südlich der 

Bahntrasse im südöstlichen Gemeindegebiet. 

Diese Vorgaben wurden, soweit möglich, im vorliegenden Flächennutzungsplan 

berücksichtigt. 

In Brickeln bestehen insgesamt vier selbständige (§ 8 Abs. 2 S. 2) bzw. vorzeitige 

(§ 8 Abs. 3 BauGB) rechtskräftige Bebauungspläne. Der Bebauungsplan Nr. 1 

von 1995 weist ein allgemeines Wohngebiet am Südrand der Ortslage, östlich des 

Buchholzer Weges, aus. Der Bebauungsplan Nr. 2 „Pferdehof“ für das Gebiet des 

„ehemaligen Bundeswehrdepots (Papenknüll 7)“ von 2001 sowie dessen 1. Ände-

rung von 2009 weisen Sondergebiete für einen Pferdestall mit Reitplatz, zugehöri-

ger Unterbringung für Futtermittel und Gerätschaften sowie für angegliederte Feri-

enwohnungen und einen Wohnbereich aus. Der vorhabenbezogene Bebauungs-

plan Nr. 3 schafft Baurecht für eine großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage 

südlich der Bahntrasse mittels entsprechendem Sondergebiet. Zudem befinden 

sich mit den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Nr. 4 und 5 weitere Bauleit-

planungen in Aufstellung (Stand: November 2024), die Baurecht für einen Solar-

park nördlich der Bahntrasse schaffen bzw. für eine Erweiterung des Solarparks 

aus B-Plan Nr. 3. 
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Die Gemeinde hat eine Potenzialf lächenstudie Solar -Freif lächenanlagen 

(2022) für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternati-

ven und begründeter Standortwahl für Solar-Freiflächenanlagen entwickeln las-

sen. Im Zuge der Potenzialflächenanalyse wurden Flächen in der Gemeinde er-

mittelt, die bevorzugt für die Planung von Freiflächensolaranlagen herangezogen 

werden sollten. Hierbei wurden über die vom Land definierten Kriterien aus dem 

Freiflächensolarerlass die Flächen ausgeschlossen, für die aus fachrechtlicher 

Sicht keine Eignung besteht. Die verbleibenden Flächen wurden hinsichtlich der 

Prüf- und Abwägungskriterien und der ggf. von der Gemeinde aufgestellten eige-

nen Kriterien hinsichtlich der Eignung kategorisiert und abschließend, sofern meh-

rere Flächen einer Eignung vorliegen, priorisiert. 

Die Gemeinde hat zudem eine Analyse der Innenentwicklungspotenziale  

aufstellen lassen (2019). Hierin werden im Ortskern Flächen ermittelt und bewer-

tet, die für eine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung geeignet sind. 

5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.2.1 Schutzbezogene Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzu-

standes und der Umweltmerkmale (Basisszenario) 

Die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung werden jeweils schutzgutbezo-

gen ermittelt und bewertet. Dafür wird im Unterpunkt a) eine Bestandsaufnahme 

der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basis-Szenario), ein-

schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-

flusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Um-

weltzustands, bei Nichtdurchführung der Planung dargelegt. Weiterhin dem 

Schutzgut zugeordnet wird unter b) die Prognose über die Entwicklung des Um-

weltzustands bei Durchführung der Planung aufgeführt. Grundlage ist die Anlage 

1 BauGB der Punkt 2 Abschnitt a) und b).  

Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 und 2 der Seveso-III-Richtlinie werden in 

Deutschland im Wesentlichen durch § 50 Satz 1 BImSchG umgesetzt. Danach 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der 

Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere auf öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Es liegen für die beabsichtigte 

städtebauliche Planung keine Hinweise und Annahmen vor, dass sich das Plan-
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gebiet in der Nähe zu sog. „Störfallbetrieben“ befindet bzw. die gebotenen Ach-

tungsabstände gemäß KAS-18 zu solchen Betrieben zu dem geplanten Sonder-

gebiet als schutzbedürftige Nutzung unterschritten wird. In der folgenden schutz-

gutbezogenen Prognosebearbeitung (Spalte 6 der Tabellen) wird hierzu dement-

sprechend keine erkennbare Umweltauswirkung dargestellt. 

Aus der Prognosebearbeitung abgeleitet werden in den nachfolgenden Kapiteln 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen ne-

gativen Umweltauswirkungen. 

5.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage des Menschen dar. Somit ist er 

indirekt von allen Einflüssen auf die Schutzgüter betroffen. Die Sicherung der 

Grundlage für Leben und Gesundheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft sind Gegenstand des § 1 BNatSchG. Für das Schutzgut Mensch wer-

den vor allem Beeinträchtigungen der Gesundheit vorwiegend durch Lärm und an-

dere Immissionen sowie Einschränkungen von Erholungs- und Freizeitfunktionen 

und der Wohnqualität betrachtet. 

a) Bestand 

Wohnen 

Das Hauptwohngebiet der Gemeinde konzentriert sich auf die Ortslage Brickeln, 

die sich am westlichen Rand des Gemeindegebiets beidseitig der Hauptstraße 

(L 140) befindet. Südlich des Ortskerns, an der Buchholzer Straße wird mit dem 

Bebauungsplans Nr. 1 (1995) das vorhandene Neubaugebiet als Wohnbaufläche 

dargestellt.  

Gemischte Bebauung besteht zudem in der Straße Hochdonner Barg im nordöst-

lichen Gemeindegebiet ergänzt durch einzelne Wohnhäuser. Darüber hinaus fin-

den sich im Außenbereich zwei landwirtschaftlich genutzte Höfe und Wohnhäuser 

in Einzellage in der Straße Lerchenfeld sowie im Hochdonner Weg. Im nordwest-

lichen Gemeindegebiet besteht vereinzelte Wohnbebauung im Außenbereich in 

der Straße Am Bahndamm. 

Erholen 

Der Regionalplan stellt das Plangebiet als „Gebiet mit besonderer Bedeutung für 

Tourismus und Erholung“ dar. Auch der Landschaftsrahmenplan weist für das Ge-

biet eine „besondere Erholungseignung“ aus.  

Das abwechslungsreiche und ansprechende Landschaftsbild der hohen Geest 

trägt mit seinem reich strukturierten Knicknetz, Waldflächen und Niedermooren zur 

landschaftsbezogenen Erholung bei. Die Ausstattung der Gemeinde mit Wander- 
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und Radwanderwegen auf bestehenden landwirtschaftlichen Wegen und Straßen 

ist gut (Landschaftsplan 2002).  

Östlich der Straße Papenknüll befindet sich der Teich am Bahndamm, der als An-

gelgebiet genutzt wird. Auf der westlichen Seite der Straße befinden sich zwei 

Sportplätze zur Erholungsnutzung. Der Naturerlebnisraum Burg befindet sich im 

Waldgebiet am Hamberg. Hier befindet sich ein Waldspielplatz und ein Walderleb-

nispfad. Das Gebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebietes „Papenknüll“. 

Das Schutzgut Mensch ist bereits durch Verkehrslärm und Schadstoffemissionen 

seitens der Landesstraße L 140 von Burg nach St. Michaelisdonn und der beste-

henden Bahnstrecke vorbelastet. Darüber hinaus stellt die intensive Nutzung der 

landwirtschaftlichen Flächen eine Vorbelastung dar. 

Immissionen 

Die aus der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Verkehr in der Umgebung re-

sultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche, Staub) stellen eine Vorbelastung dar.  

Störfallbetrieb 

Im Plangebiet sowie in unmittelbarer Umgebung (weniger als 300 m) ist kein Stör-

fallbetrieb vorhanden. Es besteht kein vertiefender Prüfbedarf. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes und damit zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Während der Bauphase der geplanten Vorhaben ist mit Beeinträchtigungen an-

grenzender Wohngrundstücke und Naherholungsbereiche durch Staub, Lärm und 

Erschütterung, die von den Baumaschinen und Baufahrzeugen während der Er-

schließungsarbeiten verursacht werden, zu rechnen. 

Da es sich dabei aber um temporäre Maßnahmen handelt, können erhebliche bau-

bedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch, der menschlichen Ge-

sundheit und der Erholungsfunktion sicher ausgeschlossen werden. 

  



Flächennutzungsplan  Gemeinde Brickeln 

  -Begründung- 

53 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnbebauung 

Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und des damit einhergehenden Ein-

wohnerzuwachses wird es zu einer Zunahme des Verkehrs und der damit verbun-

denen Immissionsbelastung durch Licht, Lärm und Abgase kommen. Da sich das 

erhöhte Verkehrsaufkommen aber lediglich innerhalb kurzer Zeitabschnitte (zu 

den Stoßzeiten morgens und abends) abspielen wird, können erhebliche betriebs-

bedingte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ausgeschlossen werden.  

Für die Bewohner der örtlichen Randlage wird es durch die geplante Bebauung zu 

einer Einschränkung der bisher ungestörten Sichtbeziehungen in die freie Land-

schaft kommen. Diese beschränkt sich jedoch lediglich auf eine geringe Zahl der 

benachbarten Anwohner und führt zu keiner erheblichen Einschränkung der Le-

bensqualität oder Gesundheit. 

Gemischte Bauflächen 

Umgang mit Lärmimmissionen: Durch Bebauung der innerörtlichen gemischten 

Bauflächen ist mit einer Zunahme von Lärmimmissionen zu rechnen. Da aber ge-

mäß BauNVO ausschließlich ein Nebeneinander von nicht wesentlich störenden 

Gewerbebetrieben und Wohnen innerhalb dieses Gebietstyps zulässig ist, ist von 

keinen erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut auszuge-

hen. Gegebenenfalls ist auf Ebene von verbindlichen Bauleitplanverfahren oder 

Baugenehmigungsverfahren vorhaben-spezifisch ein Gutachten zu möglichen Lär-

mimmissionen anzufertigen. 

Umgang mit Geruchsimmissionen: Durch Bebauung der innerörtlichen gemischten 

Bauflächen ist mit einer Zunahme von Geruchsimmissionen zu rechnen. Da aber 

gemäß BauNVO ausschließlich ein Nebeneinander von nicht wesentlich störenden 

Gewerbebetrieben und Wohnen innerhalb dieses Gebietstyps zulässig ist, ist von 

keinen erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut auszuge-

hen. Gegebenenfalls ist auf Ebene von verbindlichen Bauleitplanverfahren oder 

Baugenehmigungsverfahren vorhaben-spezifisch ein Gutachten zu möglichen Ge-

ruchsimmissionen anzufertigen. 

Sonderbaufläche Photovoltaik  

Umgang mit Lärmimmissionen: Die Erheblichkeit in Bezug auf Lärmemissionen ist 

durch PV-Vorhaben von geringer Bedeutung. Anlagenbestandteile wie Wechsel-

richter, Transformatorstationen, Verbindungsleitungen sowie die Solarmodule kön-

nen elektrische und magnetische Strahlung erzeugen. Die wesentlichen Grenz-

werte der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) werden dabei jedoch grundsätzlich unterschritten und sind nur im Nah-

bereich der Anlage messbar (ARGE 2007:36).  
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Umgang mit Blendimmissionen: Immissionen können durch Lichtreflexion und 

Spiegelungen der Moduloberflächen entstehen. Immissionsorte, die sich vornehm-

lich westlich oder östlich von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in weniger als 100 m 

Entfernung befinden, werden hinsichtlich der Blend- und Spiegelwirkung als kri-

tisch bewertet. Die dargestellten Sonderbauflächen für Photovoltaik liegen im We-

sentlichen abseits jeglicher Wohnbebauung. Gegebenenfalls ist auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung das Ausbleiben von Blendimmissionen gutachterlich 

nachzuweisen oder über Festsetzungen zur Materialwahl auszuschließen. 

5.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-

halt sind auf Grundlage des BNatSchG zu erhalten. Zur dauerhaften Sicherung der 

biologischen Vielfalt sind auch die Sicherung lebensfähiger Populationen und der 

Austausch zwischen den Populationen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes. 

a) Bestand  

Pflanzen 

Das unterschiedliche Bodeninventar in der Gemeinde Brickeln führt zur Ausbildung 

vielfältiger Vegetationsstrukturen. Besonders die feuchten Standorte im nördlichen 

Gemeindegebiet stellen wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna dar.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes werden nur die größeren flächenhaften Bi-

otope genannt. Einzelgehölze und lineare Strukturen wie z. B. Säume und Ru-

deralfluren sowie Knicks und Feldhecken werden, obwohl in der Landschaft exis-

tent, nicht weiter beleuchtet. 

Flächen für die Landwirtschaft 

Den größten Flächenanteil der Gemeinde Brickeln hat die Flächennutzung „Flä-

chen für die Landwirtschaft“ mit rund 72 % der Gemeindefläche. Acker- und Grün-

landnutzung bestimmen somit zu einem großen Teil das Landschaftsbild in der 

Gemeinde. 

Die Ackerschläge liegen vornehmlich im südwestlichen bis südöstlichen erhöhten 

Geestbereich der Gemeinde. Im nördlich angrenzenden Niederungsbereich des 

Helmschen Baches ist dagegen Grünlandnutzung vorherrschend. Dabei handelt 

es sich vornehmlich um mesophiles Grünland. Weitere Areale finden sich südlich 

der Ortslage Brickeln. Im südwestlichen Gemeindegebiet ist artenarmes Intensiv-

grünland verbreitet (Landschaftsplan 2002).  

Die Böden im Gemeindegebiet haben überwiegend eine mittlere natürliche Er-

tragsfähigkeit (regional bewertet) und weisen Bodenzahlen von 26 bis 35 auf 

(Landschaftsplan 2002). 
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Waldflächen 

In der Gemeinde Brickeln gibt es mehrere Waldflächen. Insgesamt bedecken forst-

wirtschaftliche Flächen ca. 11 % (ca. 66 ha) des Gemeindegebietes. Der Anteil 

liegt somit knapp unter dem Landesdurchschnitt von 11,5 % (Quelle: Vierte Bun-

deswaldinventur, 2022). 

Größere Waldflächen befinden sich östlich und südöstlich vom Siedlungsgebiet 

Brickeln. Hierbei handelt es sich überwiegend um Bauernwälder aus einem Mosaik 

von Eichen-Buchenwald und Nadelforsten (gem. Landschaftsplan Gemeinde Bri-

ckeln 2002). Im Gemeindegebiet sind keine Naturwälder ausgewiesen. Folgende 

Waldflächen finden sich in der Gemeinde Brickeln: 

• Nasser Erlenbruchwald auf einem Niedermoorstandort im nördlichen Gemein-

degebiet (Gemarkung Brickeln, Flur 4, Flurstück 14/3, rund 0,5 ha groß). 

• Kleine Waldfläche bestehend aus einem lockeren Bestand älterer Erlen und 

stellenweise dichtem Grauweiden-Unterwuchs an der nordöstlichen Gemein-

degrenze im Bereich des Großenrader Moors (Gemarkung Brickeln, Flur 5, 

Flurstück 21 und 22, etwa 0,6 ha groß).  

• Trockener Moorbirkenwald (Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flurstück 23, etwa 

0,3 ha groß).  

• Waldgebiet bestehend aus einem Mosaik aus nassem Weidengebüsch, wei-

ten Bereichen mit Torfmoosrasen, Erlen-Weiden-Bruchwald sowie Moorbir-

kenwald auf degeneriertem Moorstandort. (Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flur-

stück 24, 25 und 26, etwa 2 ha). 

• Bewaldeten Steilhänge des Bahndamms im nordöstlichen Gemeindegebiet. 

Diese zeichnen sich in kleinen Bereichen mit Ansätzen typischer Vegetation 

bodensaurer Eichenwälder aus, aber auch durch Gruppen von Zitterpappeln 

und großflächigen Brombeerdecken (Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flurstück 

33 und 34, etwa 10 ha groß). 

• Eine rund 14 ha große Waldfläche mit Fichtenforst südlich des Kuhlenberg 

(Gemarkung Brickeln, Flur 6, Flurstück 34, 35, 36, 37, 38 und 39).  

• Nadelholzforst südöstlich des Kuhlenbergs (Gemarkung Brickeln, Flur 6, Flur-

stück 32, etwa 2,6 ha). 

• Kleine Waldfläche westlich des Kuhlenbergs (Gemarkung Brickeln, Flur 6, 

Flurstück 5, etwa 0,7 ha groß) 
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• Rund 25 ha großer Nadel- und Mischwaldforst im Bereich des Hamberg, süd-

lich des Bahndamms mit Bereichen von bodensaurem Eichenwald mit verein-

zelt alten Eichen mit Hude-Charakter (Flur 2, Flurstück 55, 58, 68, 70, 71,75, 

77, 78). 

• Lichter Eichenwald auf leicht hügeligem Relief um eine Heidefläche (gesch. 

Biotop), dort randlich einige alte Hude-Eichen. (Flur 2, Flurstück 60, 61, 62, 

63, etwa 3,2 ha) 

• Recht homogener Buchenwald, der sich zum Teil über einen Steilhang er-

streckt. (Flur 2, Flurstück 59 und 67, ca.3,1 ha) 

• Bodensauren Eichenwald, forstlich genutzt (Flur 2, Flurstück 69, ca. 0,7ha 

groß) 

• Mischwaldgebiet Flur 2, Flurstück 98, ca. 2 ha groß 

• Waldfläche (Flur 2, Flurstück 43, etwa 2 ha groß) 

• Sonstiger Laubwald auf bodensauren Standorten (Flur 2, Flurstück 94, etwa 

0,3 ha) 

• Bodensaurer Stieleichenwald mit dichter Strauchschicht aus Eberesche und 

Faulbaum (Flur 2, Flurstück 49 und 42, etwa 2,5 ha groß) 

• Stieleichenwald auf Steilhang mit dünenartigem Relief (Flur 2, 50/3, etwa 0,2 

ha)  

• Stieleichenwald auf Sandboden, teilweise mit Zitterpappeldominanz (Flur 2, 

Flurstück 108/1, ca. 1,6 ha) 

• Nadelholzforst (Flur 2, Flurstück 45 9 0,7 ha) 

• sonstige Feldgehölze (Flur 2, Flurstück 10/1 und 40/1ca. 0,8 ha bzw. 0,5 ha) 

• Nadelwald (Flur 2, Flurstück 51, 0,3 ha) 

Tiere 

In der Gemeinde Brickeln kommen für die Kulturlandschaft typische Tierarten vor, 

wie z. B.: Igel, Maulwurf, Spitzmäuse, Fledermäuse, Hasen, Eichhörnchen, Rot-

fuchs, Dachs, Steinmarder, Baummarder und Reh. Hierzu zählen auch weit ver-

breitete Amphibienarten wie Grasfrosch und Erdkröte. 

Faunistische Daten werden im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungspla-

nes nicht erhoben. 
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Die Angaben zu den im Gemeindegebiet verbreiteten Tierarten beruhen auf dem 

Auszug des Artkataster des Landesamt für Umwelt (LfU). Die Daten wurden in der 

Regel von Dritten erhoben und gründen zum Teil nicht auf flächendeckenden Er-

hebungen. Die erfassten Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

sind teilweise nur als Zufallsfunde zu werten.  

Fledermäuse 

Die zu den Säugetieren zählenden Fledermäuse haben einen z. T. sehr großen 

Raumanspruch an ihre Jagdgebiete und suchen jeweils artspezifisch entlang von 

linearen Gehölzstrukturen, Waldrändern und Gewässern nach Nahrung. In der Ge-

meinde Brickeln gibt es sowohl lineare Gewässerstrukturen, wie der Helmschen 

Bach und Gehölzstrukturen entlang von Straßen sowie Waldbestände deren 

Bäume den notwendigen Stammumfang aufweisen. Somit ist das Vorkommen von 

Fledermausarten sehr wahrscheinlich. Großflächiger Nachweis von Fledermaus-

flug erfolgte im Zeitraum 2016 bis 2018 mittels Akustik-Detektor. 

Zu den am häufigsten kartierten Arten in der Gemeinde Brickeln zählt die Zwerg-

fledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Sie wurde im Gemeindegebiet entlang der 

Hauptstraße L140, der Straßen Hochdonner Barg und Papenknüll, im Bereich des 

Großenrader Moors und des Bahndamms erfasst. 

In geringer Anzahl konnten zudem weitere Fledermausarten erfasst werden, hierzu 

zählt der Abendsegler (Nyctalus noctula), der am Bahnhof und am Teich am Bahn-

damm geortet wurde. Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) und die Wasser-

fledermaus (Myotis daubentonii) wurden am Teich am Bahndamm erfasst, sowie 

am Tunnel bei Hochdonn. Datenerhebungen zur Rauhautfledermaus (Pipistrellus 

nathusii) finden sich an der Hauptstraße L140 sowie in der näheren Umgebung am 

Bahndamm. Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Fransenfledermaus (Myotis 

nattereri) wurden am südlichen Tunneleingang bei Hochdonn erfasst. Netzfang ei-

ner Mückenfledermaus (Pippistrellus pygmaeus) erfolgte am Tunneleingang Hoch-

donn. 

Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit 

nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt und artenschutzrechtlich rele-

vant. 

Fische 

Nordöstlich der Ortslage Brickeln wurden im Helmschen Bach folgende Fischarten 

gesichtet: Forelle, Hecht, Gründling, Dreistachliger Stichling und Zwergstichling. 

Die Daten wurden im Jahr 1991 erhoben.  
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Reptilien 

Zu den im Gemeindegebiet erfassten Reptilienarten gehört die als stark gefährdet 

eingestufte Zauneidechse (Lacerta agilis). Sie wurde 2017 im südlichen Gemein-

degebiet am Hügelgrab Nähe der Straße Papenknüll gesichtet.  

Amphibien 

In 2017 kam es zur Sichtung folgender Amphibien am Angelteich Nähe der Straße 

Papenknüll: Erdkröte (Bufo bufo), Grassfrosch (Rana temporarier), nicht näher be-

stimmte Grünfrösche (Pelophylax esc/less/ridi) und Teichmolch (Lissotriton vulga-

ris)  

Libellen 

In 2018 wurde folgende stark gefährdete Libellenarten in der Gemeinde Brickeln 

kartiert: ein Exemplar der Kleinen Binsenjungfer (Lestes Virens) am Stellwerk und 

zwei Exemplare der großen Heidelibelle (Sympetrum striolatum) am Angelteich.  

Biologische Vielfalt  

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist die biologische Vielfalt 

innerhalb der Entwicklungsflächen stark eingeschränkt. Die teils angrenzenden 

Knickstrukturen und Waldflächen sind dagegen von hohem Wert als Lebensraum 

für unterschiedliche Tierarten wie Kleinsäuger, Vögel und Insekten. Daher ist hier 

mit einer hohen Artenvielfalt zu rechnen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes und damit zu keinen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflan-

zen und Tiere. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Da es sich bei den Entwicklungsflächen aufgrund der bisherigen intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung um Flächen mit geringer Lebensraumeignung handelt 

und die Bauphase lediglich eine zeitlich begrenzte Maßnahme darstellt, ist mit kei-

ner erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter Pflanzen und Tiere durch Staub, 

Lärm, Erschütterung oder Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeu-

gen zu rechnen. Während der Bauzeit kann es zu Beeinträchtigungen angrenzen-

der Gehölzstrukturen kommen, die Funktionen als Brutstandorte für Vögel, Tages-

verstecke für Fledermäuse und Sommerquartiere für Amphibien erfüllen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Wohnbebauung, gemischte Bauflächen 

Durch die Realisierung der vom F- Plan vorbereiteten Bauvorhaben werden keine 

Schutzgebiete nach §§ 23 bis 27 BNatSchG beeinträchtigt. In den Bereichen mit 

vollständiger Versiegelung kommt es zu einem Totalverlust für Tiere und Pflanzen. 

Aufgrund der geringen Bedeutung der Eingriffsflächen für Pflanzen, Tiere und die 

biologische Vielfalt und den Erhalt des Knicks können erhebliche negative Auswir-

kungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen durch die zukünftige Wohn- und 

Gewerbenutzung ausgeschlossen werden.  

Die zukünftige gärtnerische Nutzung, die in Wohngebieten häufig mit der Anlage 

strukturgebender Gehölzbereiche und sonstiger Anpflanzungen sowie kleinerer 

Gartenteiche einhergeht, kann sogar zu einer Verbesserung der bisherigen Le-

bensraumqualität für Vögel, Insekten und Kleinsäuger und zu einer größeren bio-

logischen Vielfalt führen.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans sind keine Eingriffe in das Knicknetz ge-

plant. Sollte sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass Eingriffe 

notwendig werden, sind diese zu begründen. Es bedarf einer Genehmigung durch 

die Untere Naturschutzbehörde des Kreises. In dessen Verfahren wird der Kom-

pensationsbedarf festgelegt. Es gelten die „Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz“ (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-

che Räume des Landes Schleswig-Holstein 2017). Die Eingriffe in den Gehölzbe-

stand werden durch die Regelung der Zeiten in der Naturschutzgesetzgebung be-

stimmt, sie erfolgen daher außerhalb der Brutzeit. 

Sonderbaufläche Photovoltaik 

Die „Überschirmung“ der Flächen mit PV-Modulen und die damit einhergehende 

Veränderung des Lebensraums stellt eine unmittelbare betriebsbedingte Auswir-

kung auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere dar.  

Durch die Anlage der Fundamente für die Errichtung der notwendigen technischen 

Einrichtungen (Wechselrichter-, Trafo- und Übergabestation, u.a.), des Zaunes 

und der Zufahrtswege geht Lebensraum verloren. Der Lebensraumverlust wird je-

doch aufgrund der bisherigen, intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, die die Le-

bensraumeignung bereits stark einschränkte, nur geringfügig ausfallen.  

Durch die Aufgabe der intensiven Acker- und Grünlandnutzung und die Entwick-

lung naturnaher, extensiv bewirtschafteter Wiesen wird jedoch gleichzeitig eine 

Verbesserung der Lebensraumeignung für wildlebende Tier- und Pflanzenarten 

und eine Erhöhung der biologischen Vielfalt erreicht. Durch das Nebeneinander 

von Bereichen mit Sonneneinstrahlung bzw. Beschattung und Feuchte bzw. Tro-
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ckenheit wird ein vielfältig strukturiertes Lebensraummosaik geschaffen, das ver-

schiedenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten kann und damit zu 

einer erhöhten Artenvielfalt beiträgt. Die Lebensräume Graben und Knick werden 

durch einen ausreichenden Abstand der PV-Module geschützt, eine Beeinträchti-

gung ist nicht absehbar.  

Die Nutzung der Entwicklungsfläche für PV-FFA durch Vogelarten des Offenlan-

des wird kaum noch möglich sein, ist aber auf Grund der intensiven landwirtschaft-

lichen Bewirtschaftung der Flächen bereits eingeschränkt. Untersuchungen haben 

jedoch gezeigt, dass darüber hinaus zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume 

und Randbereiche der PV-FFA als Rast-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen kön-

nen (Herden et al 2009: 62). Die schneefreien Bereiche unter den Modulen werden 

im Winter bevorzugt als Nahrungsbiotope aufgesucht (Herden et al 2009:65).  

Für die Wiesenvögel, die sich auf den umliegenden Flächen aufhalten, stellt die 

vertikale Struktur der PV-FFA eine dauerhafte Beeinträchtigung dar. Aber aufgrund 

der Randlage der Planfläche und ausreichender Ausweichhabitate in der näheren 

Umgebung, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Betriebsbedingt kann es zu Spiegelungseffekten der PV-Anlage kommen. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand gehen damit jedoch keine wesentlichen negativen Aus-

wirkungen auf die Avifauna durch z.B. erhöhte Anlockwirkung (Verwechselung mit 

Wasserflächen) oder einem erhöhten Kollisionsrisiko einher (Herden et al 2009: 1).  

Eine mögliche Barrierewirkung der Anlagen kann zumindest für Kleinsäuger und 

Amphibien durch einen ausreichenden Bodenabstand des Zaunes vermieden wer-

den. Für Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien und Insekten wird sich durch die ver-

änderte Struktur (extensiv genutztes Grünland) der Lebensraum verbessern.  

Für Großsäuger wie bspw. Damwild oder Rehwild kann es durch die teils langge-

streckten PV-Felder mit ihren Einzäunungen zu einer Barrierewirkung kommen.  

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tierarten der beson-

ders geschützten Arten zu fangen oder zu schädigen. Darüber hinaus dürfen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten der unter dem strengen und dem besonderen Arten-

schutz stehende Arten sowie der europäischen Vogelarten nicht gestört oder ge-

schädigt werden. 

Es liegen für die Entwicklungsflächen keine Hinweise auf besonders seltene oder 

schützenswerte Arten vor.  

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist grundsätzlich bei allen im Gebiet vorkom-

menden europäischen Vogelarten gegeben. Die Tatbestände der absichtlichen 

Verletzung bzw. Tötung von Individuen, der Schädigung bzw. Störung von Ruhe 

und Fortpflanzungsstätten für die Gehölzbrüter werden nicht erfüllt, da sich diese 
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allenfalls im Bereich der umgebenden Gehölzstrukturen befinden, die jedoch un-

angetastet bleiben. Offenlandbrüter können durch Baumaßnahmen betroffen sein.  

Eine Vermeidung der Verwirklichung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

kann durch gezielte Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung bzw. Baufeld-

räumung) wirksam vermieden werden. Vorhabenbedingt werden daher bei Be-

rücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen keine Verbote des § 44 Abs. 

1 BNatSchG verwirklicht. Eine Beantragung einer Ausnahmegenehmigung gem. 

§ 45 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. 

Fazit: Die Artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die ge-

planten Vorhaben als artenschutzrechtlich zulässig anzusehen sind, wenn die un-

ter Kapitel 5.2.2 genannten Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Die 

Durchführung von CEF-Maßnahmen ist nicht erforderlich. Erheblich negative Aus-

wirkungen, die ein Konfliktniveau erreichen, welches zu einer Verschlechterung 

des Erhaltungszustands der lokalen Populationen von Pflanzen und Tieren führt, 

können ausgeschlossen werden. 

5.2.1.3 Schutzgut Boden, Fläche 

Der Boden fungiert als Filter-, Puffer- und Speichermedium u.a. für Wasser, Luft 

und Schadstoffe. Gemäß § 1 Abs. 3 und 5 BNatSchG und § 1a Abs. 2 BauGB sind 

Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. 

Gleichzeitig gilt der Grundsatz einer sparsamen und schonenden Nutzung sowie 

einer Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Umnutzung 

vorhandener Bausubstanz und Innenentwicklung hat Vorrang vor Nutzung von Flä-

chen im Außenbereich. Die Funktionen des Bodens sind gemäß Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG) zu sichern oder wiederherzustellen. 

Mit der Aufnahme des Schutzgutes „Fläche“ in den Katalog der zu prüfenden Um-

weltbelange gem. BauGB sollen bei öffentlichen und privaten Projekten die Aus-

wirkungen der Planung auf die betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flä-

chenverbrauch, geprüft und minimiert werden. 

Da das Nebeneinanderstellen der Begriffe „Boden“ und „Fläche“ das Risiko von 

Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Anwendung birgt und sich aus einer getrenn-

ten Betrachtung keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben, wird die Be-

trachtung beider Belange zusammen behandelt, da für sie im Hinblick auf die Ziele 

der Bauleitplanung die gleichen Grundsätze (s.o.) gelten. 

a) Bestand 

Naturraum 

Die Gemeinde Brickeln liegt im Naturraum Schleswig-Holsteinische Geest. Sie 

wird der naturräumlichen Haupteinheit „Heide-Itzehoher Geest“ zugeordnet. 
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Geologie 

Die Geländeoberfläche der Gemeinde Brickeln ist geprägt durch die Saaleeiszeit, 

also die vorletzte Eiszeit, die zur Bildung der hier befindlichen Altmoränenkom-

plexe führte. Nacheiszeitliche Umlagerungs- und Verwitterungsprozesse bedingen 

die heutige geomorphologische Ausprägung, die im Wesentlichen aus Geestkom-

plexen, Tal- und Hohlformfüllungen und nacheiszeitlichen Niedermoorflächen be-

steht. 

Bezüglich der Geologie zeigt die Gemeinde Brickeln eine markante Trennung zwi-

schen dem höher gelegenen Gelände südlich der Bahntrasse und dem Abfall des 

Geländes nach Norden, Nordosten und Osten. Die höchste Erhebung stellt der 

Hamberg dar mit einer Höhe von knapp über 60 m NHN (LP Brickeln 2002). 

Ein Großteil des Gemeindegebietes, auch im Bereich der Ortslage, ist geprägt von 

glazifluviatilen Ablagerungen aus dem Saale-Komplex. Diese bestehen aus Sand 

sowie untergeordnet aus Kies. Dem schließt sich südöstlich der Ortslage bis hoch 

zum Kuhlenberg ein Bereich mit im Untergrund glazigenen Ablagerungen der 

Saale-Kaltzeit an. Dabei handelt es sich um Geschiebelehm, oft über Geschiebe-

mergel der Grund- und Endmoränen. Das Material ist Schluff in unterschiedlichen 

Ausformungen, mal tonig, sandig oder kiesig. 

In den Niederungstälern im Bereich des Helmschen Baches im nördlichen Ge-

meindegebiet konnte sich Niedermoor über zum Teil sandigen Ablagerungen aus-

bilden. Dieses besteht meist aus stark zersetzten Bruchwald-, Schilf- und Seggen-

torf. 

Geotope 

Es befinden sich keine Geotope im Gemeindegebiet. 
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Bodentypen 

Vorherrschender Bodentyp ist die für die Geest typische Braunerde. Im westlichen 

und nördlichen Gemeindegebiet finden sich Übergange zu Podsol und im Süden 

ein kleinerer Bereich mit Pseudogley-Podsol.  

In der Helmschenbachniederung im Norden und nordöstlich im Gebiet des 

Großenrader Moores hat sich Niedermoor ausgebildet mit einer Mächtigkeit zwi-

schen 30 cm und mehr als 100 cm (LP 2002) (siehe Abbildung 30). Dort befinden 

sich größere Abtorfungsflächen. Eine weitere kleinere Abtorfungsfläche liegt im 

nordöstlichen Gemeindegebiet. In den südlichen Niederungsrandlagen konnten 

sich zum Teil Anmoorgley-Böden ausbilden. 

Der Bereich des Bahndamms wird als Aufschüttung klassifiziert. Abgrabungen fin-

den sich im Gemeindegebiet auf den Flächen der heutigen Sportplätze. 

  

Abbildung 30: Niedermoor-Flächen am Helmschen Bach zwischen Großenrade (links) und 

Brickeln (rechts) (Quelle: eigene Darstellung) 
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Altlasten 

Altablagerung 

Es finden sich folgende Altablagerungsorte in der Gemeinde Brickeln: 

Westlich der Ortslage Brickelnfeld liegt ein ehemaliger gemeindlicher Müllplatz mit 

gemischten Siedlungsabfällen (Gemarkung Brickeln, Flur 5, Flurstücke 44, 45, 46, 

47). Auf einer Fläche von insgesamt 9.000 m² wurden etwa 30.000 m³ Hausmüll, 

Bauschutt und Gartenabfälle abgelagert (Boden- und Altlastenkataster 

177.80/02.015).  

Östlich der Ortslage Brickeln an der Straße Hochdonner Weg (Gemarkung Bri-

ckeln, Flur 6, Flurstück 3, Boden- und Altlastenkataster 177.80/02.014) befindet 

sich ein weiterer ehemaliger Abfallplatz der Gemeinde Brickeln. Hier wurden 4.000 

m³ gemischte Siedlungsabfälle (Haus- und Sperrmüll, Bauschutt) auf einer Fläche 

von 2500 m² im Zeitraum von 1960 bis 1977 abgelagert. 

Altstandort 

Als Altlastenstandort ist eine Wegaufschüttung mit Abfällen einer Batteriefabrik be-

kannt (Gemarkung Brickeln, Flur 2; Flurstück 99, Boden- und Altlastenkataster 

177.83/02.019). Nördlich angrenzend auf dem Flurstück 42 und 43 befindet sich 

ein ehemaliger Standort einer Munitionsfabrik der Bundeswehr (Boden- und Alt-

lastenkataster 177.84/02/01). 

Vorbelastung 

Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie die Überbauung von Flächen 

sind als Vorbelastung für das Schutzgut Boden und Fläche anzusehen. 

Darüber hinaus stellen die Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen im südlichen 

Teil der Gemeinde, die Entwässerung der Böden im nördlichen Teil sowie die alt-

lastenverdächtigen Flächen eine bereits bestehende Vorbelastung für das Schutz-

gut Boden dar.  

Empfindlichkeit 

Es besteht grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit der anstehenden Böden ge-

genüber einer Überbauung oder Versiegelung und der sich daraus ergebenden 

Reduzierung der Oberflächenversickerung. 

Darüber hinaus besteht eine Gefahr für den Boden durch Wind- oder Wasserero-

sion, hierfür sind besonders die Podsole potentiell empfindlich. Ihr häufig auf Fein- 

und Mittelsanden basierendes Einzelkorngefüge, lässt sie leicht vom Wind aufneh-

men. Die Wasser- und Winderosionsgefährdung von Braunerden aus sandigen, 
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eiszeitlichen Ablagerungen wird dagegen als mäßig angesehen. Braunerden sind 

gering bis mäßig empfindlich gegenüber Bodenverdichtung. 

Niedermoortorfe weisen eine hohe Empfindlichkeit für Grundwasserabsenkung 

auf, da diese den Prozess der Mineralisierung und somit den Torfabbau fördert. In 

entwässertem Zustand sind Niedermoore verdichtungs- und sackungsgefährdet, 

sowie im Sommer unter Ackernutzung winderosionsgefährdet (LANU 2006). 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen des anstehenden Bodens als Le-

bensraum. Im Rahmen der Erschließung der Entwicklungsflächen müssen um-

fangreiche Abgrabungen erfolgen, bei denen der anstehende Boden lagegerecht 

abgetragen, zwischengelagert und abtransportiert werden muss. Während des 

Baus können Gefährdungen des Bodens durch Vermischung von unterschiedli-

chen Bodenmaterial (unsachgemäße Bodenlagerung), durch Verunreinigung von 

Boden mit Fremdstoffen, Abfällen oder Schadstoffen sowie durch Verdichtung von 

Boden durch Befahren und Bodenarbeiten entstehen. 

Für den Oberboden besteht die Gefahr der Zerstörungen einer Bodenfruchtbarkeit 

sowie der belebten Bodenschicht (Arthropoden, Bakterien, Nematoden, Pilze etc.) 

durch eine unsachgemäße Zwischenlagerung und der damit bewirkten Sauerstoff-

zehrung bzw. des Auslösens anaerober Prozesse. Dies kann dazu führen, dass 

der Boden nicht mehr als Vegetationstragschicht genutzt werden kann, weil die 

natürliche Bodenfruchtbarkeit zerstört wurde. 

Sonderbauflächen Photovoltaik 

Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen des anstehenden Bodens als Le-

bensraum. Bodenabtrag von Mutterboden und Bodenlagerung ergibt sich durch 

das Anlegen von Kabelgräben und temporären Baustraßen. Das Befahren mit 

schweren Baufahrzeugen kann zu nachhaltigen Bodenverdichtungen führen und 

somit die Wasser-, Luft- und Nährstoffbedingungen sowie die Durchwurzelbarkeit 

verschlechtern. Gefährdungen des Bodens bestehen durch Vermischung von un-

terschiedlichem Bodenmaterial (unsachgemäße Bodenlagerung) sowie durch Ver-

unreinigung von Boden mit Fremdstoffen, Abfällen oder Schadstoffen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Mit der städtebaulichen Planung wird eine Versiegelung von Boden vorbereitet. 

Auf diesen Flächen geht die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion des Bo-

dens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen, ins-

besondere auch zum Schutz des Grundwassers, als natürliche Ressource dauer-

haft verloren. Insbesondere der humose Oberboden hat eine wichtige Bedeutung 

als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen und als natürliche Res-

source. Er ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeu-

dung (z.B. einer dauerhaften Deponierung) zu schützen. Auch die Funktion des 

Bodens, das gespeicherte Niederschlagswasser wieder zu verdunsten und somit 

auch eine mikroklimatische klimatische Ausgleichsfunktion zu übernehmen, geht 

verloren. 

Sonderbauflächen Photovoltaik  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Die Solarmodule 

werden in der Regel von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getragen. In den Bo-

den gerammte Stahlstützen dienen dabei als Fundament. Aufgrund der geringen 

Querschnittsfläche der Stützpfeiler werden die Auswirkungen der Rammfunda-

mente auf das Schutzgut als nicht erheblich eingestuft. Eine vollständige Versie-

gelung der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostationen und des Moni-

toring-Containers. Auf diesen Flächen geht die Filter-, Puffer- und Stoffumwand-

lungsfunktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-

che Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als natürli-

che Ressource dauerhaft verloren. Die Umwandlung der intensiv genutzten Acker-

fläche in extensiv genutztes Grünland entlastet dagegen den Boden und das Ober-

flächenwasser von Einträgen aus der Landwirtschaft, der Gras- und Krautbewuchs 

schützt den Boden vor Erosion.  

Fazit: Die vorbereitete Bebauung stellt einen Eingriff in den Boden dar und ist 

durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. Umfang und Art 

der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der nachgelagerten B-

Pläne, die zu den jeweiligen Bauvorhaben aufzustellen sind, zu dokumentieren 

und abschließend zu regeln. Des Weiteren sind die unter Kapitel 5.2.2 genannten 

Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

5.2.1.4 Schutzgut Wasser  

Wasser ist Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Aufgrund dessen gilt es so-

wohl als Grundwasser als auch als Oberflächenwasser als schützenswertes Gut. 

Es wird als solches bei der Aufzählung der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB und als nicht erneuerbares Naturgut in § 1 Abs. 3 BNatSchG, das es vor 
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Beeinträchtigungen zu bewahren gilt, aufgeführt. Das Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) enthält detaillierte Regelungen zum Gewässerschutz. 

a) Bestand 

Im Gemeindegebiet sind sowohl Fließgewässer als auch stehende Gewässer vor-

handen. 

Fließgewässer 

Das Gemeindegebiet liegt westlich der Wasserscheide von Nord- und Ostsee und 

entwässert über den Helmschen Bach in den Büttler Kanal Burger Au und weiter 

über ein Schöpfwerk in den Nord-Ostsee-Kanal. 

Die Gemeinde Brickeln befindet sich in der Flussgebietseinheit Elbe und im Ver-

waltungsgebiet des Sielverbandes Helmscher Bach. 

Die bedeutendsten Fließgewässer im Gemeindegebiet stellen der Helmsche Bach 

und der darin mündende Löwenbach dar. In großen Abschnitten verläuft der Helm-

sche Bach entlang der nördlichen Gemeindegrenze weitgehend naturnah in sei-

nem mäandrierenden Gewässerbett (siehe Abbildung 31). In seinem Oberlauf au-

ßerhalb des Gemeindegebietes ist seine Morphologie deutlich beeinträchtigt bis 

stark gestört. 

Der Löwenbach durchfließt nur einen kurzen Abschnitt des südöstlichen Gemein-

degebietes südwestlich der Ortslage Brickelnfeld und stellt einen Vorfluter dar. Ein 

umfangreiches Grabensystem entwässert die landwirtschaftlichen Nutzflächen in 

den Niederungsbereichen der Gemeinde. Das Geländeprofil im Gemeindegebiet 

mit seiner Höhenabstufung von Süden nach Norden begünstigt den Abfluss des 

Abbildung 31: Helmscher Bach (Quelle: eigene Darstellung) 
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Ober- und unterirdischen Wassers in Richtung Löwen- und Helmscher Bach (LP 

2002).  

Stillgewässer 

Stillgewässer verteilen sich im Gemeindegebiet an verschiedenen Orten. Einige 

befinden sich im Umfeld von Bebauung. Im Außenbereich handelt es sich dabei 

oft um Klärteiche.  

In den Niedermoorgebieten im Osten des Gemeindegebietes gibt es naturnahe 

Kleingewässer, u.a.  inmitten von Weidenfeuchtgebüschen und Erlenbruchwäl-

dern. Diese Kleingewässer sind als geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG / 

§ 21 LNatSchG ausgewiesen. 

Ein großes Stillgewässer innerhalb des Gemeindegebietes von Brickeln stellt der 

Angelteich südlich des Bahndamms an der Straße Pappenknüll dar. Das eutrophe 

Gewässer mit einer Größe von etwa 20.000 m² ist als geschütztes Biotop gemäß 

§ 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG ausgewiesen. 

Ein weiterer Angelteich mit größtenteils naturnahem Ufersaum findet sich südöst-

lich der Ortslage Brickeln und ist als sonstiges Stillgewässer gesetzlich geschützt.  

Eine Kette von fünf Teichen findet sich in der Ortslage Lerchenfeld. Diese stellen 

vermutlich ehemalige Fischteiche dar, sie sind inzwischen aufgelassen und einer 

natürlichen Entwicklung überlassen (Landschaftsplan 2002).  

Grundwasser 

Im Süden der Gemeinde Brickeln befindet sich ein geplantes Trinkwasserschutz-

gebiet. 

Das Gemeindegebiet befindet sich im Grundwasserkörper El04: NOK - Geest. Die-

ser hat insgesamt eine Flächengröße von 827 km². Der Grundwasserkörper ist 

hinsichtlich des chemischen Zustands gefährdet, hinsichtlich des mengenmäßigen 

Zustands nicht.  

Die nächste Grundwassermessstelle des Grundwasserkörpers ist Brickeln- 

Kuhlenberg (10L51010001 / 2478). Diese sitzt auf einer Geländehöhe von 14,14 m 

NHN. Die Filterstrecke umfasst den Bereich zwischen 15,0 - 20,0 m unter Gelände 

und erreicht die Grundwasserleiter-Ebene h-HGWL. Die Filterunterkante wurde bei 

- 5,85 m NHN eingemessen. Der Grundwasserstand lag im Januar 2020 bei durch-

schnittlich 10,25 m NHN (Landwirtschaft- und Umweltatlas). 
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Vorbelastung 

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist als Vorbelastung zu werten. 

Empfindlichkeit 

Die Feldkapazität bezogen auf den effektiven Wurzelraum charakterisiert die all-

gemeinen Wasserhaushaltverhältnisse. 

Für das Gemeindegebiet liegt die Feldkapazität im effektiven Wurzelraum über-

wiegend bei „gering“ (25er - 75er Perzentil) bzw. bei „mittel“ (75er – 90er Perzentil). 

Die sandigen Böden der Altmoränenlandschaften besitzen nur eine sehr geringe 

(< 10er Perzentil) Feldkapazität. Dieses trifft auf Flächen im nordöstlichen Gemein-

degebiet zu sowie teilweise auf die Übergangsbereiche zum Niederungsgebiet des 

Helmschen Baches im Norden. Hier ist der Boden kaum in der Lage, Wasser im 

Wurzelraum zu halten. 

In den Niedermoorgebieten des Helmschen Baches weisen die Torfe eine beson-

ders hohe Feldkapazität auf (90er Perzentil). 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Bereits während der Bauphase kann es zu Bodenverdichtungen kommen und 

durch die Wegnahme des Mutterbodens wird im Bereich der Leitungsgräben und 

Fundamentflächen dessen natürliche Funktion zur Speicherung, Filterung und Puf-

ferung von Niederschlagswasser reduziert und damit die natürliche Deckschicht 

des Grundwassers verändert. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Durch die vorbereitete Bebauung kommt es zu einer Voll- und Teilversiegelung 

des Bodens, wodurch Niederschlagswasser nicht mehr versickern und damit die 

Grundwasserneubildungsrate verringert werden kann. Im Baustellenbereich kann 

es zu Bodenverdichtungen kommen. 

 

Sonderbauflächen Photovoltaik 

Beim Bau der Wege und der Fundamente für die Wechselrichter-, Trafo- und Über-

gabestationen wird Boden versiegelt, wodurch Niederschlagswasser nicht mehr 
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versickern und damit die Grundwasserneubildungsrate verringert werden kann. Da 

die Flächenbefestigungen der Wege in der Regel in wassergebundener Bauweise 

(teilversiegelt, Schottertragschicht) ausgeführt werden, kann die Versiegelung auf 

das unbedingt erforderliche Maß reduziert werden. Anfallendes Regenwasser 

kann auch im Bereich der Zuwegungen versickern. Sowohl die Modul-Trägerge-

rüste als auch die Zaunpfosten der Einzäunung werden gerammt. Ausschließlich 

die Eckpfosten der Zaunanlage erhalten auf Grund der starken statischen Belas-

tung ein Betonfundament. Insgesamt ist auf Grund des geringen Maßes an Voll-

versiegelung und der nur teilversiegelten Wege nicht mit erheblichen Veränderun-

gen des Bodens und damit des Grundwassers durch Versiegelung zu rechnen. Die 

PV-Module verändern das Bodenwasserregime unmittelbar unter den Modulen 

durch ihren „Überdachungseffekt”. Das Niederschlagswasser wird von den Modul-

reihen streifenförmig auf den Boden abtropfen und dann dem Grundwasser zuge-

führt. Damit entstehen unterschiedlich strukturierte Lebensbedingungen. Beein-

trächtigungen des Bodens und des Wasserregimes sind hierdurch nicht zu erwar-

ten.  

Fazit: Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser können ausge-

schlossen werden, wenn die unter Kapitel 5.2.2 genannten Vermeidungsmaßnah-

men berücksichtigt werden. 

5.2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Beeinträchtigun-

gen dieses Schutzgutes erfolgen vor allem durch Luftverunreinigungen. Als Be-

lange des Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 Abs. 6 Nr. 7a 

BauGB aufgeführt. Auch das BNatSchG § 1 Abs. 3 Satz 4 fordert, Luft und Klima 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen.  

Gleichzeit soll darauf hingewirkt werden, dass durch die Bauleitplanung keine 

nachteiligen Folgen auf das Klima bewirkt werden und die Art und Weise der ge-

planten Bebauung unanfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels (z.B. Hitze, 

Starkregenereignisse oder Stürme) ist. 

a) Bestand  

Luft 

Landesweit war im Jahr 2017 die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie 

Stickstoffoxid, Schwefeldioxid und Benzol relativ gering (Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume 2018:3). Auch die seit 2005 geltenden Grenz-

werte für Feinstaub wurden eingehalten (ebd.). Kohlenmonoxid wird aufgrund der 

geringen Belastungen in SH seit 2009 nicht mehr gemessen (ebd.). Die Luftsitua-

tion kann dem zur Folge als unbeeinträchtigt bezeichnet werden. 
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Klima 

Die Gemeinde wird vom charakteristischen Klima Schleswig-Holsteins geprägt. Es 

zeichnet sich aus durch einen ungebrochenen Trend zur Erwärmung in Schleswig-

Holstein mit mehr Sommertagen und weniger Frosttagen (Deutscher Wetterdienst 

2017: 17). Es gibt außerdem eine Zunahme der Jahresniederschläge und einen 

leichten Anstieg von Starkregenereignissen (Deutscher Wetterdienst 2017:21). 

Generell lässt sich sagen, dass das Klima durch eine hohe Variabilität bei Tempe-

ratur, Niederschlag und Sonnenscheindauer geprägt ist, sowohl auf der Tagess-

kala als auch auf längeren Zeitskalen (Deutscher Wetterdienst 2017:7). Das Mikro-

klima der jeweiligen Entwicklungsflächen für Wohnen/Gewerbe und Solarparks 

wird durch dessen Oberflächengestalt und Vegetationsdecke sowie die der umge-

benden Flächen bestimmt. Das Grünland und die angrenzenden Gehölze haben 

eine Regulationsfunktion (Windbremse, Verdunstungskühlung). Die bisher unbe-

bauten, begrünten Flächen tragen zur Verminderung von Abstrahlungshitze, zur 

Kaltluft- und Frischluftproduktion sowie zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei und 

hat damit grundsätzlich eine Bedeutung für das Lokal- / Kleinklima. Die Entwick-

lungsflächen sind auf Grund ihrer geringen Größe in der Regel nur von geringer 

Bedeutung für den Erhalt des Schutzgutes Klima und Luft. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes und damit zu keinen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft 

und Klima. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Baubedinge Beeinträchtigungen sind in Form von Abgasen und Staub während 

der Bauphase zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Versiegelte Oberflächen erwärmen sich schneller als begrünte oder bewachsene 

Flächen. Gleichzeitig besitzen diese Flächen keine Fähigkeit zur Aufnahme von 

Feinstäuben oder Staubpartikeln aus der Luft. Das Bindungsvermögen der Fläche 

für freie Luftpartikel durch die vorhandene Vegetation geht somit verloren. 

Fazit: Betriebsbedingt kommt es über den großflächigen Verlust verdunstungsre-

levanter Vegetation zu einer Veränderung des Kleinklimas durch versiegelte Ober-

flächen. 
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Sonderbauflächen Photovoltaik 

Die Nutzung regenerativer Energien hat insgesamt positive Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Klima und Luft. Zwar werden bei der Produktion der PV-Module Luft-

schadstoffe freigesetzt, deren Menge liegt aber deutlich unter dem Einsparpoten-

zial durch die Nutzung regenerativer Energien gegenüber der Nutzung fossiler 

Energieträger. 

In Abhängigkeit von der Wetterlage kann es zu unterschiedlichen mikroklimati-

schen Verhältnissen kommen. Davon betroffen sind die Temperatur und die Luft-

feuchte. Die veränderten klimatischen Verhältnisse führen zu einer kleinräumig dif-

ferenzierteren Strukturierung der Lebensräume.  

Fazit: Grundsätzlich führt zusätzliche Bebauung und Versiegelung zu einer Ver-

änderung der Kaltluftbildung, kann die Wärmeabstrahlung erhöhen und die Luft-

feuchtigkeit reduzieren. Da aber mit den geplanten Vorhaben nur verhältnismäßig 

kleine versiegelte Bereiche entstehen, ist mit keinen negativen Auswirkungen auf 

das Kleinklima und die Luft zu rechnen. 

5.2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der Landschaft stehen das vorhandene 

Landschaftsbild prägende Elemente sowie visuelle Eindrücke des Betrachtenden 

im Mittelpunkt. Dabei sind die Elemente von Bedeutung, die die Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit des Landschaftsbildes mitprägen. Im § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 5 BauGB 

wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umgang mit dem Orts- und Landschafts-

bild beschrieben, in § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird „die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ als Schutzgut be-

stimmt. 

a) Bestand 

Die Gemeinde Brickeln liegt im Naturraum Schleswig-Holsteinische Geest. 

Das Landschaftsbild der Gemeinde ist durch landwirtschaftliche Nutzflächen, in die 

Landschaft eingestreute Gewässer, Wälder, ein sanftes Relief, sowie durch ein 

vergleichsweise dichtes Knicknetz geprägt (die Gemeinde liegt in einer histori-

schen Knicklandschaft). Insgesamt ist das Landschaftsbild als strukturreich und 

abgesehen von der intensiv landwirtschaftlichen Nutzung sowie dem Bahndamm 

als wenig vorbelastet einzustufen.  

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes und damit zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Land-

schaft.  
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Durch Baubetrieb und Bodenarbeiten kann es zu Staubemissionen und somit zu 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kommen. Da es sich dabei 

um temporäre Maßnahmen handelt, können erhebliche Beeinträchtigungen aus-

geschlossen werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Planungen bereiten eine Überbauung aktuell landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen vor, was zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Bodenoberflä-

chen führt. Durch die Überbauung der Fläche findet eine bauliche und technische 

Überformung der Landschaft und somit eine Veränderung des Landschaftsbildes 

statt. Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes ist jedoch folgendes zu berücksichtigen: 

  

Abbildung 32: Von Knicks und landwirtschaftlichen Flächen geprägte Landschaft 

(Quelle: eigen Darstellung) 
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Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Ausgehend davon, dass sich die geplante Bebauung in die vorhandenen baulichen 

Strukturen der Ortslage einfügt oder mindestens in direkter Anbindung an beste-

hende bauliche Strukturen geplant ist, sind die Auswirkungen auf das Landschafts-

bild als gering einzustufen.  

Sonderbauflächen Photovoltaik 

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

ist folgendes zu berücksichtigen: 

• Die Gebiete, in denen die Entwicklungsflächen liegen, sind von untergeordne-

ter Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholungsnutzung 

• Die bauleitplanerisch vorbereiteten PV-Felder sind zwar in ihrer Ausdehnung 

als großflächig einzustufen, aber ihre Fernwirkung wird durch die verhältnis-

mäßig geringe Höhe stark minimiert. So werden die Anlagen schon in geringer 

Entfernung nur noch als schmaler Streifen wahrnehmbar sein. 

• Die Entwicklungsflächen sind in der Regel durch vorhandene dichte 

Knickstrukturen bereits gut in die Landschaft eingebunden und demzufolge 

von den umliegenden Wegen und Wohnnutzungen nur teilweise sichtbar.  

Fazit: Die Überbauung der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen stellt einen 

erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild da, kann aber in der Regel durch Erhalt 

und Neuanpflanzungen von Heckenstrukturen sowie Höhenbegrenzungen bauli-

cher Anlagen soweit minimiert werden, dass die Beeinträchtigung als gering wahr-

genommen werden. 

5.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

In § 1 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz heißt es: „Denkmalschutz und Denkmalpflege 

liegen im öffentlichen Interesse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der 

Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung 

für die kommenden Generationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und 

der Gemeinschaft anvertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer 

nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Kulturgüter sind im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung nach § 1 

Abs. 6 Satz 5 BauGB zu schützen. Der Erhalt historischer Kulturlandschaften und 

-landschaftsteile ist in § 1 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG geregelt. 
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a) Bestand  

Innerhalb des Gemeindegebietes liegen großflächig archäologische Interessens-

gebiete, daher ist hier mit archäologischer Substanz, d.h. mit archäologischen 

Denkmalen zu rechnen. 

Die geplanten Wohn- und Mischbauflächen bleiben davon weitestgehend unbe-

rührt, aber die Entwicklungsflächen für Freiflächen-Photovoltaik des B-Plans Nr. 5 

sind großflächig davon berührt. 

Im Gemeindegebiet befinden sich insgesamt 13 Kulturdenkmale, die in der Denk-

malliste erfasst sind. Bei diesen Denkmälern handelt es sich um vor- und/oder 

frühgeschichtliche Grabhügel. Diese befinden sich im Norden, nördlich des 

Kuhlenberg und südlich des Hochdonner Wegs, im Süden, nördlich der Abzwei-

gung Papenknüll und im Südwesten, östlich des Buchholzer Weges. 

An der Straße Am Stellwerk befindet sich ein Baudenkmal (Stellwerksgebäude; 

Objektnummer 8192) sowie gemeindegrenzenübergreifend zusammen mit Burg 

die Sachgesamtheit Bahnhof Burg (Dithmarschen) (Objektnummer 51994). 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes und damit zu keinen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Kul-

tur- und Sachgüter.  

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Bei geplanten Abgrabungen können archäologisch bedeutsame Funde zu Tage 

gefördert werden. Da die Entwicklungsflächen teilweise innerhalb archäologischer 

Interessengebiete liegen, ist das archäologische Landesamt frühzeitig an etwaigen 

Planungen zu beteiligen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Photovoltaik 

Es sind keine betriebsbedingten Wirkungen zu erwarten. 

Fazit: Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern sind möglich, 

können aber bei Einhaltung der unter Kapitel 5.2.2 genannten Vermeidungsmaß-

nahmen verhindert werden. 
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5.2.1.8 Wechselwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Nachfolgend werden die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern be-

trachtet. Da die Abläufe in einem Ökosystem sehr komplex sind, können hier nicht 

alle Beziehungen im Detail aufgezeigt werden. Um die Nachvollziehbarkeit und 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden die Auswirkungen des Vorhabens aus-

gewählt, die im besonderen Maße die Schutzgüter betreffen. 

Im Wesentlichen sind folgende Wechselwirkungen erkennbar:  

Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Mensch Arten- und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima, Luft bil-

den als Naturgüter die Lebensgrundlage des Menschen, das Land-

schaftsbild ist die Grundlage für die Erholung des Menschen. Nach-

teilige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes mindern somit 

gleichzeitig auch den Erholungswert der Landschaft für den Mensch. 

Tiere, Pflanzen und bio-

logische Vielfalt 

Der Zustand der abiotischen Schutzgüter Boden und Wasser bilden 

die Grundlage für das Vorkommen bestimmter Pflanzen- und Tierar-

ten (trockener oder nasser Verhältnisse). Biologische Vielfalt ist ab-

hängig von der Vielfalt der Bodenarten, den Unterschieden des Bo-

den-Wasserhaushaltes und sichert den Erholungswert der Land-

schaft. 

Boden/ Fläche Bodeneigenschaften bedingen die Nutzung durch den Menschen 

(Acker, Grünland, Wald) und die Standortbedingungen für das Vor-

kommen bestimmter Pflanzengemeinschaften (Feuchtbiotope) und 

Tierarten. Auch das Klima ist abhängig von dem Bodenwasserhaus-

halt. Biologische Vielfalt ist auch abhängig von Bodenverhältnissen 

(mager, feucht usw.). Freiflächen in ausreichenden Umfang sichern 

den Erholungswert der Landschaft. 

Wasser Das Grundwasser ist Voraussetzung für die Trinkwasserversorgung 

des Menschen, die klimatischen Bedingungen sowie die Ertragsfä-

higkeit von Böden 

Luft Lebensgrundlage des Menschen sowie für Arten- und Lebensge-

meinschaften 

Klima Lebensgrundlage des Menschen (Produktion von Nahrungsmitteln), 

Vegetation und Wasserhaushalt des Bodens als Klimaregulierung 

Landschaftsbild Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen sind wichtige Faktoren des 

Landschaftsbildwertes, anthropogene Nutzungen beeinflussen das 

Landschaftsbild und damit auch den Wert für die menschliche Erho-

lung 

Kultur- und Sachgüter Kultur- und Sachgüter beeinflussen den Wert des Landschaftsbildes 

und damit auch den Erholungswert der Landschaft für den Men-

schen. 
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Fazit: Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, 

die aufgrund besonderer öksystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern 

eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen und in der Regel nicht oder nur über 

einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kommen im Bereich der 

Entwicklungsflächen nicht vor. 

Auswirkungen Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

Abfälle  

Grundsätzlich gelten gemäß KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) folgende Anforde-

rungen bei der Abfallbewirtschaftung:  

• Vermeidung des Entstehens von Abfällen  

• Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen  

• Recycling von Abfällen  

• Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung  

• Beseitigung von nicht wiederverwendbaren und verwertbaren Abfällen  

Zur Menge, die aufgrund der Umsetzung der vorbereiteten Planungen anfällt, kann 

keine detaillierte Angabe gemacht werden. Die umweltschonende Beseitigung und 

Verwertung werden durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sicherge-

stellt. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls ist durch die Andienbarkeit der 

geplanten Grundstücke durch Müllfahrzeuge gesichert.  

Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe  

Es ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Plangebiet nur allgemein ge-

bräuchliche Techniken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen einschlä-

gigen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen. 

Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen  

Die Planung ermöglicht keine Vorgaben, von denen die Gefahr von schweren Un-

fällen und Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich nach 

derzeitigem Kenntnisstand auch keine Gebiete oder Anlagen von denen eine der-

artige Gefahr für die zukünftige Nutzung im Plangebiet ausgeht. 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

Vorhaben in direkter Nachbarschaft zum Plangebiet liegen nicht vor. Kumulations-

effekte sind daher nicht zu erwarten. 
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5.2.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen und ihrer 

Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB die Belange des Umweltschutzes zu berück-

sichtigen. Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach 

§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträch-

tigungen des Naturhaushaltes bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu beurteilen 

und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. 

Die landschaftsplanerischen Leitziele ergeben sich dabei aus den §§ 13 und 

15 Abs. 1 BNatSchG bzw. § 9 des LNatSchG. Danach sind vermeidbare Eingriffe 

in Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 

zu begründen und auszugleichen.  

Gemäß § 13 ff BNatSchG sind die mit dem Eingriff einhergehenden Beeinträchti-

gungen vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

sind so gering wie möglich zu halten, vorrangig gleichartig auszugleichen (Aus-

gleichsmaßnahmen) oder gleichwertig zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ist eine 

Kompensation des Eingriffs nicht möglich, so ist eine Ersatzzahlung zu leisten. Die 

Aufstellung eines Flächennutzungsplans stellt generell keinen Eingriff in Natur und 

Landschaft dar. Aufgrund der Planaufstellung werden jedoch Eingriffe in Natur und 

Landschaft vorbereitet. Die naturschutzfachliche Abhandlung der Ermittlung von 

Ausgleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen erfolgt daher auf Ebene der nachfolgen-

den verbindlichen Bauleitplanungen (Bebauungspläne). Art und Umfang der Aus-

gleichs- und / oder Ersatzmaßnahmen sind darin abschließend zu regeln. 

5.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Wohnen 

Zum Schutz von Schall- und Geruchsimmissionen sind in den nachgelagerten 

Bauleitplanverfahren entsprechende Schutzmaßnahmen verbindlich festzusetzen 

oder die Wohnnutzungen per Festsetzung innerhalb unkritischer Bereiche fest zu 

verorten. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Grundsätzlich gilt, dass in den Randbereichen der Entwicklungsflächen, wo noch 

keine Eingrünung oder nur eine lückenhafte Eingrünung durch Knicks oder Ge-

hölzreihen vorhanden ist, zusätzliche Anpflanzungen vorzunehmen sind. Diese 

dienen der Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft und mindern 

somit die visuelle Beeinträchtigung. Selbiges gilt für den Einsatz reflexionsarmer 

Modulbeschichtungen. Diese Maßnahmen sind im nachgelagerten B-Plan-Verfah-

ren verbindlich festzusetzen. 
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5.2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Zur Vermeidung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes im Sinne des 

§ 44 BNatSchG und entsprechend dem Verbot nach § 39 BNatSchG haben alle 

Bautätigkeiten außerhalb der Brutzeit, d.h. außerhalb des Zeitraums vom 01.03. 

bis 30.09. stattzufinden. Ausnahmen sind jedoch im Einzelfall möglich, wenn eine 

fachplanerische Baubegleitung stattfindet oder anderweitig geeignete Maßnah-

men umgesetzt werden. 

Sonderbauflächen Photovoltaik 

Die erforderlichen Einfriedungen der Anlagen sollen die Durchgängigkeit für klei-

nere Säugetiere (Feldhase, Fuchs, Marder etc.) mittels entsprechender Gestaltung 

der Zaunanlagen aufrechterhalten. Die Zaunanlagen können so konzipiert werden, 

dass diese für kleinere Säugetiere durchlässig sind, indem ein Abstand zum Boden 

von mindestens 15 cm eingehalten wird. Um für genügend Streulichteinfall zu sor-

gen und den Aufwuchs einer dauerhaften geschlossenen Vegetationsdecke zu er-

möglichen, wird ein Abstand der Module zur Bodenoberfläche von mehr als 0,8 m 

empfohlen (Herden et al.2009:20). Diese Maßnahmen sind mittels verbindlicher 

Bauleitplanung festzusetzen. 

5.2.2.3 Schutzgut Boden und Fläche 

§ 202 BauGB regelt den Schutz des Mutterbodens. Danach soll Mutterboden, der 

bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-

ren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. Dies ist sowohl 

vom Erschließungsträger bei der Erschließung des Baugebietes als auch von den 

Bauherren im Rahmen der Grundstücksbebauung zu berücksichtigen. Außerdem 

sind bei der Anlage des Baugebietes die Belange des vorsorgenden Bodenschut-

zes (§ 1 BBodSchG i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf ei-

nen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dazu sind 

im Rahmen der Erschließungsplanung und -ausführung folgende Auflagen gemäß 

Bundesbodenschutzgesetz sowie DIN 18915 zu beachten:  

• Der Boden ist im Zuge der Bauausführung horizont- bzw. schichtenweise 

auszubauen und zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagenrichtigen 

Einbau der Substrate zu achten.  

• Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwer-

tung zuzuführen.  

• Sollte eine landwirtschaftliche Aufbringung vorgesehen sein, ist ein ent-

sprechender Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass für eine Verwertung des Bodens auf landwirt-
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schaftlichen Flächen – bei einer Menge ≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² - ein An-

trag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei der unte-

ren Naturschutzbehörde zu stellen ist.  

• Um den Einfluss auf die Versickerungsfähigkeit des Bodens in Form ver-

meidbarer Bodenverdichtung zu minimieren, sind die Fahrzeugeinsätze so 

zu planen, dass die Überrollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen 

in später unbebauten Bereichen auf das unbedingt notwendige Maß redu-

ziert werden.  

• Bodenzwischenlagerung: sauber getrennt nach humosem Oberboden und 

Unterboden in profilierten und geglätteten Mieten. Max. Mietenhöhe 2 m.  

• Ordnungsgemäßes und schadloses Wiederverwerten des auf dem Baufeld 

verbleibenden Bodenmaterials und Verwerten des überschüssigen Materi-

als. Beachtung der DIN 19731.  

• Der nicht in den Plangebieten verwendbare Boden wird nach Bodenarten 

getrennt aufbereitet, abgesiebt, abtransportiert und dem Wirtschaftskreis-

lauf (z.B. Garten-, Landschaftsbau) zurückgeführt.  

• Für nicht wieder auf dem Flurstück verwendete Bodenmengen gilt: Anfal-

lender humoser Oberboden ist gemäß § 12 Bundesbodenschutz- und Alt-

lastenverordnung (BBodSchV) sowie Arsen und TOC zu analysieren und 

zu verwerten. Der übrige Bodenaushub (mineralischer Boden) ist zwingend 

nach den Vorgaben der LAGA M 20 (2004) – „Anforderungen an die stoff-

liche Verwertung von mineralischen Abfällen, TR Boden“ zu untersuchen 

und entsprechend den Ergebnissen zu verwerten. 

• Der nicht in den Plangebieten verwendbare Boden wird nach Bodenarten 

getrennt aufbereitet, abgesiebt, abtransportiert und dem Wirtschaftskreis-

lauf (z.B. Garten-, Landschaftsbau) zurückgeführt. Ein entsprechendes 

Konzept zum Bodenmanagement wird mit Beginn der Erschließungsarbei-

ten bei der Bodenschutzbehörde vorgelegt. Die untere Bodenschutzbe-

hörde ist zwei Wochen vorher über den Beginn der Erschließungsarbeiten 

zu informieren. 

Bei Planungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen gilt:  

• Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf ver-

siegelte Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut Boden vermindert 

werden (GFN 2011). 
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Ausgleichsmaßnahmen  

Im Rahmen der nachfolgenden B-Plan-Verfahren werden die erforderlichen Maß-

nahmen zum Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen des Bodens beschrie-

ben und bewertet. Die damit verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen auf 

das Schutzgut Boden sind auszugleichen. 

5.2.2.4 Schutzgut Wasser 

Die „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schles-

wig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW1“ machen es erforderlich, die 

hydraulische Belastung der Gewässer zu entschärfen, in die Regenwasser aus 

den bebauten Flächen eingeleitet wird (Landesamt für Umwelt des Landes Schles-

wig-Holstein 2023:1).  

Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie eines guten ökologischen Zustandes oder 

ökologisch guten Potentials des Wasserkörpers sollen durch Baumaßnahmen 

nicht beeinträchtigt werden.  

Es dürfen keine wassergefährdenden Stoffe in Oberflächengewässer oder das 

Grundwasser gelangen. Maschinen sind daher vor Baubeginn auf Dichtigkeit der 

Hydraulik- und Kraftstoffleitungen zu überprüfen.  

Bei Planungen mit Photovoltaikelementen darf zur Reinigung nur Wasser ohne 

chemische Zusätze genutzt werden, um eine Verunreinigung des Grundwassers 

auszuschließen.  

Für die Ableitung des Oberflächenwassers von neuen Baugebieten ist der Aspekt 

der Verdunstung von Niederschlagwasser (gemäß den wasserrechtlichen Anfor-

derungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Hol-

stein - Teil 1, Erlass vom 10.10.2019) zu berücksichtigen.  

Für Erschließungen, die über eine Lückenbebauung hinausgehen, ist zusätzlich 

der Aspekt der Regenrückhaltung (je nach Lage) zu berücksichtigen. 

Es ist anzustreben, dass die Versiegelung von Flächen möglichst gering ausfällt 

und anfallendes Regenwasser zur Versickerung gebracht wird. Jede Versiegelung 

von Flächen führt zu einer Abflussbeschleunigung und belastet nicht nur das Rohr-

netz der Gemeinde, sondern auch die nachfolgenden Gewässer. Deshalb ist die 

Gemeinde gefordert, entsprechend in den Bauleitplanungen Vorsorge zu treffen.  

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist es daher erforderlich, dass künftigen Abfluss-

verschärfungen bereits im Rahmen der Bauleitplanung entgegengewirkt und sämt-

liche zur Verfügung stehenden technischen Mittel ausgeschöpft werden, die für 

einen ausgeglicheneren Wasserhaushalt förderlich sind (z.B. kleine Grundflächen-

zahlen, durchlässige Oberflächen, begrünte Dachflächen nicht nur auf Nebenge-

bäuden, Förderung dezentraler privater und kommunaler Regenwassernutzung, 
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Ausweisung von Flächen für Versickerungs-, Retentions- und Speicherräume in-

nerhalb und außerhalb der Ortslage(n) etc.). 

5.2.2.5 Schutzgut Landschaft 

In den Randbereichen der Entwicklungsflächen wo noch keine Eingrünung oder 

nur eine lückenhafte Eingrünung durch Knicks oder Gehölzreihen vorhanden ist, 

sind zusätzliche Anpflanzungen vorzunehmen. Diese dienen der der verträglichen 

Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft. 

5.2.2.6 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Die zu überplanenden Flächen befinden sich teilweise in archäologischen Interes-

sengebieten. Es handelt sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von 

denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kul-

turdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen ggf. der Geneh-

migung des archäologischen Landesamtes.  

Das Archäologische Landesamt ist frühzeitig an der Planung von Maßnahmen mit 

Erdeingriffen in den o.g. Bereichen zu beteiligen, um prüfen zu können, ob die 

geplanten Maßnahmen denkmalschutzrechtlich genehmigungsfähig sind und ob 

zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung 

in ein Denkmal eingegriffen werden wird und ggf. gem. § 14 DSchG archäologi-

sche Untersuchungen erforderlich sind. Zur Abfrage des aktuellen Denkmalstatu-

ses ist das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein in Kiel zu kontaktie-

ren. 

Für die Entwicklungsflächen gilt: Es wird auf § 15 DSchG verwiesen. Wer Kultur-

denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 

Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-

steht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den 

Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem 

Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Die Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-

dungen von Kosten geschehen kann. 

5.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Wohnbauflächen 

Für die Gemeinde Brickeln wurde im Jahr 2019 eine Innenentwicklungspotential-

analyse zur Identifizierung (wohn-)baulicher Entwicklungsflächen erstellt. Diese 

Analyse stellt fünf Bereiche mit Erweiterungspotenzial guter Eignung dar, zudem 
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zwei Flächen mit bedingter Eignung. Im vorliegenden Flächennutzungsplan wer-

den vier der Flächen mit guter Eignung als Wohnbauflächen dargestellt. Insofern 

kommt die vorbereitende Bauleitplanung den Ergebnissen der Potentialanalyse 

nach; besser geeignete Flächen für eine künftige Wohnbebauung sind nicht er-

kennbar. Verwiesen wird zudem auf die flächenspezifischen Darlegungen in Kapi-

tel 3.2.3. 

Gemischte Bauflächen 

Entsprechend der zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Erweiterungs- und 

Bauabsichten örtlicher Akteure werden auch einige bislang nicht entsprechend ge-

nutzte Flächen als gemischte Bauflächen dargestellt (siehe Kapitel 3.1.2). Die Flä-

chen grenzen an vorhandene bauliche Mischnutzungen und/oder Betriebsstätten 

an und konzentrieren sich auf den westlichen Rand der Ortslage. Die beiden in 

Frage stehenden Flächen sind aufgrund guter Anbindung, einer Konzentration im 

gewerblich/landwirtschaftlich geprägten Teil der Ortslage sowie den daraus resul-

tierenden Vorteilen im Hinblick auf den (Lärm-)Immissionsschutz geeignet. 

Sonderbauflächen Photovoltaik 

Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4: Die Flächen liegen in 

einem Bereich, für den in der gemeindlichen Potenzialflächenstudie Solar-Freiflä-

chenanlagen eine mäßige Eignung bei mittlerer Priorität für die Errichtung von Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen identifiziert wurde. Teils liegen die Flächen im bau-

rechtlich privilegierten 200m-Bereich entlang der Bahntrasse. Zwar gibt es inner-

halb der Gemeinde Brickeln Potenzialflächen, die nach der Potenzialflächenstudie 

teilweise eine bessere Eignung für die Bebauung und den Betrieb von PV-Freiflä-

chenanlagen aufweisen, diese liegen jedoch überwiegend außerhalb der EEG-Ku-

lisse, haben eine geringere Priorität in der Bebauung oder sind bereits (teilweise) 

mit einer PV-Freiflächenanlage bebaut. 

Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5: Die Flächen liegen in 

einem Bereich, für den in der gemeindlichen Potenzialflächenstudie Solar-Freiflä-

chenanlagen eine sehr hohe Eignung für die Errichtung von Freiflächen-Photovol-

taikanlagen identifiziert wurde. Für den nördlichen Teil der überplanten Fläche, der 

sich im baurechtlich ohnehin privilegierten Bereich längs der Bahntrasse und im 

unmittelbaren Anschluss an den bestehenden Solarpark („Priorität I“) befindet, 

steht eine Flächeneignung außer Frage. Städtebauliche oder naturschutzfachliche 

Gründe stehen der beabsichtigten Nutzung nicht entgegen. Die hieran gen Süden 

anschließenden Flächen befinden sich ebenfalls in der Potenzialfläche höchster 

Ordnung, hier eingestuft in Priorität II. Da die Flächen nahtloser Bestandteil des-

selben Solarparks werden sollen, und die Priorität-I-Bereiche hier bereits voll in 

Anspruch genommen wurden, werden also ebenfalls am besten geeignete Berei-

che überplant, denen städtebauliche oder naturschutzfachliche Aspekte nicht ent-

gegenstehen. 
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5.4 Zusätzliche Angaben 

5.4.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden allgemein zugängliche Umweltinformatio-

nen wie das Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein (https://umweltpor-

tal.schleswig-holstein.de) und der Digitale Atlas Nord (https://danord.gdi-sh.de) 

ausgewertet. Darüber hinaus fanden im Juni 2019, Juli 2023 und Mai/November 

2024 Ortsbegehungen der Entwicklungsflächen sowie weiterer Gemeindeteile 

statt, um sich ein Bild der Schutzgüter vor Ort machen zu können. 

5.4.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Anga-

ben 

Bei der Zusammenstellung der Angaben haben sich keine Schwierigkeiten erge-

ben. 

5.4.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung und der Planungsinhalte wurde 

versucht, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu bewerten. 

Auf Grundlage der in Augenschein genommenen Habitate wurde eine artenschutz-

rechtliche Bewertung durchgeführt. Fang- und Schädigungsverbote sowie Stö-

rungsverbote für unter dem besonderen Artenschutz stehende Arten gem. § 44 

BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Landschaftsbild, Klima 

und Luft, Wasser können ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Archäologische Funde sind während der Bauarbeiten grundsätzlich möglich und 

bei Entdeckung unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde Schleswig-Hol-

stein zu melden. 
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________________________________________________________________ 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am … ge-

billigt. 

 

Brickeln, den ………………….  ………………………………………… 

           Der Bürgermeister 

 


